Gesetz- und Verordnungsblatt

fur das Land Hessen

2025 Wiesbaden, den 17. November 2025 Nr. 74

Verordnung zur Anderung der Mieterschutzverordnung’)
Vom 12. November 2025

Aufgrund des § 556d Abs. 2 Satz 1, § 558 Abs. 3 Satz 3 und § 577a Abs. 2 Satz 2 des Birger-
lichen Gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBI. | S. 540),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 163), verordnet die Landesre-
gierung:

Artikel 1
Die Mieterschutzverordnung vom 18. November 2020 (GVBI. S. 802) wird wie folgt geandert:
1. In § 5 Satz 2 wird die Angabe ,2025" durch ,2026“ ersetzt.
2. Die Anlage wird wie folgt gefasst:
»Anlage
Begriindung:
A. Allgemeines

Das Burgerliche Gesetzbuch (BGB) enthalt dem Mieterschutz dienende Regelungen sowohl
zur zuldssigen Miethéhe bei Mietbeginn und zur Kappungsgrenze bei Mieterh6hungen als
auch zur Kindigungsbeschrankung bei Wohnungsumwandlungen.

Nach § 556d Abs. 1 BGB darf die Miete zu Beginn des Mietverhaltnisses Uber Wohnraum in
den durch Rechtsverordnung der Landesregierung bestimmten Gebieten mit angespannten
Wohnungsmarkten die ortsubliche Vergleichsmiete (§ 558 Abs. 2 BGB) héchstens um zehn
Prozent Ubersteigen. Die Landesregierungen werden in § 556d Abs. 2 Satz 1 BGB ermachtigt,
Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkten durch Rechtsverordnung fiir die Dauer von je-
weils héchstens funf Jahren zu bestimmen. Angespannte Wohnungsmarkte liegen nach der
Legaldefinition des § 556d Abs. 2 Satz 2 BGB vor, wenn die ausreichende Versorgung der
Bevdlkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu ange-
messenen Bedingungen besonders gefdhrdet ist. Dies kann insbesondere dann der Fall sein,
wenn

- die Mieten deutlich starker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,

- die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich
Ubersteigt,

") Andert FFN 362-84
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- die Wohnbevoélkerung wéachst, ohne dass durch Neubautéatigkeit insoweit erforderlicher
Wohnraum geschaffen wird oder

- geringer Leerstand bei groRer Nachfrage besteht.

In Hessen wurde bereits von der Mdglichkeit, eine Verordnung zu erlassen, Gebrauch ge-
macht. Mit der Hessischen Mietenbegrenzungsverordnung vom 11. Juni 2019 (GVBI. S. 78)
wurden 31 Gebiete bestimmt, in denen die Mietpreise bei der Wiedervermietung von Wohn-
raum begrenzt werden. Die Verordnung war bis zum 26. November 2020 befristet.

Mit dem Gesetz zur Anderung der Regelungen Uber die zuldssige Miethdhe bei Mietbeginn
und zur Anderung anderer Gesetze vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 163) hat der Bundes-
gesetzgeber die Voraussetzungen fiir den Erlass einer neuen Rechtsverordnung zur Bestim-
mung der Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkten, die spatestens mit Ablauf des
31. Dezember 2029 aul3er Kraft treten muss, geschaffen.

Nach § 558 Abs. 3 Satz 1 BGB darf die Wohnungsmiete bei Bestandsmietvertragen innerhalb
von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent (Kappungsgrenze) bis zur ortstiblichen Ver-
gleichsmiete erhéht werden. Zur starkeren Begrenzung von Mieterhéhungen sind die Landes-
regierungen ermachtigt, Gebiete durch Rechtsverordnung zu bestimmen, in denen die ausrei-
chende Versorgung der Bevdlkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen be-
sonders gefahrdet ist (§ 558 Abs. 3 Satz 3 BGB). In diesen festgelegten Gebieten diirfen die
Mieten innerhalb von drei Jahren hochstens um 15 Prozent (abgesenkte Kappungsgrenze)
bis zur ortsiiblichen Vergleichsmiete steigen (§ 558 Abs. 3 Satz 2 BGB). Die Hessische Lan-
desregierung hat von dieser Ermachtigung letztmalig mit der am 8. Oktober 2019 in Kraft ge-
tretenen Kappungsgrenzen- und Kindigungsbeschrankungsverordnung vom 23. September
2019 (GVBI. S. 277) Gebrauch gemacht, die bis zum 26. November 2020 befristet ist.

Bei der Umwandlung von vermieteten Wohnraumen in Wohnungseigentum gilt nach § 577a
Abs. 1 BGB eine Kundigungssperrfrist von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Veraufierung.
Innerhalb dieses Zeitraums darf das Mietverhaltnis nicht wegen Eigenbedarfs oder der Hinde-
rung an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung gekiindigt werden. Nach § 577a
Abs. 2 Satz 1 BGB betragt die Kiindigungssperrfrist bis zu zehn Jahre, wenn die ausreichende
Versorgung der Bevdlkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer
Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefahrdet ist und diese Gebiete be-
stimmt sind. Die Landesregierungen sind ermachtigt, diese Gebiete mit verlangerter Kindi-
gungssperrfrist durch Rechtsverordnung fur die Dauer von jeweils hdchstens zehn Jahren
festzulegen (§ 577a Abs. 2 Satz 2 BGB). Die Hessische Landesregierung hat von dieser Er-
machtigung bereits mit der o. g. Kappungsgrenzen- und Kiindigungsbeschrankungsverord-
nung Gebrauch gemacht.

Aufgrund der Entwicklung der Mietwohnungsmarkte und des Auslaufens der Befristung zum
26. November 2020 wurden die Hessische Mietenbegrenzungsverordnung sowie die Kap-
pungsgrenzen- und Kiindigungsbeschrankungsverordnung vom 23. September 2019 evalu-
iert, zusammengefasst und den aktuellen Verhaltnissen angepasst.

1. Begriindung gemaf § 556d Abs. 2 Satz 5 und 6 BGB

§ 556d Abs. 2 Satz 5 und 6 BGB normiert eine Begriindungspflicht fur die Rechtsverordnung.
Aus der Begriindung muss sich ergeben, aufgrund welcher Tatsachen ein Gebiet mit einem
angespannten Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. Die Auswahl der Gebiete erfordert eine
sorgsame Uberpriifung der Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Gebietsbestim-
mung.

Die Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) hat im Auftrag der Landesregierung alle in
§ 556d Abs. 2 Satz 3 BGB beispielhaft genannten Kriterien in einem ersten Gutachten im
Jahre 2015 untersucht. Der Bundesgesetzgeber Uberlasst den Landern eine Konkretisierung
der Kriterien, insbesondere die Festlegung von Schwellenwerten. Im Rahmen dieser Untersu-
chung wurden daher Konkretisierungen dahingehend vorgenommen, welche Datenquellen in
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welcher Form zur Operationalisierung herangezogen werden konnten und unter welchen Be-
dingungen das Vorliegen von angespannten Wohnungsmarkten zu bejahen ist. Die Untersu-
chung wurde im September 2018 fortgeschrieben.

Das IWU nimmt in einer weiteren Fortschreibung und Aktualisierung der bestehenden Unter-
suchungen aus den Jahren 2015 und 2018 auf den aktuellsten verfugbaren Zeitpunkt Bezug.
Dieser ist hinsichtlich der Daten der amtlichen hessischen Gemeindestatistik zum Datenstich-
tag das abgeschlossene Jahr 2018 (31. Dezember 2018), beziiglich der Daten des Zensus
2011 das Jahr 2011 (Mai 2011). Die in der Untersuchung verwendeten nicht amtlichen Daten-
bestande (Leerstandsindikatoren) waren zum Teil fir das Jahr 2018 verfligbar. Die Angebots-
mietendaten konnten bereits flir das abgeschlossene Jahr 2019 ausgewertet werden. Hin-
sichtlich des zu untersuchenden Zeitintervalls, das zur Konkretisierung der Prozessdynamik
untersucht werden soll, wurde analog zu den Gutachten 2015 und 2018 auf ein Finfjahresin-
tervall abgestellt. Anstelle des Zeitraums von 2011 bis 2016 fir Daten der amtlichen Statistik
aus dem Gutachten 2018 wurde nun auf den Zeitraum von 2013 bis 2018 abgestellt, das
Mietpreiswachstum wurde fur den Zeitraum von 2014/2015 bis 2019 untersucht.

Zur Ermittlung der angespannten Wohnungsmarkte hat das IWU die vier im Gesetz genannten
Kriterien durch funf analytisch begriindete Indikatoren prazisiert, die Aussagefahigkeit gepriift
und geeignete Schwellenwerte festgelegt:

1. Mittlere rechnerische Preissteigerungsrate der Angebotsbasismiete fiir eine Standardwoh-
nung im Zeitraum 2014 bis 2019; Schwellenwert 5,0 Prozent jahrlich und mehr,

2. Mittelwert der rechnerischen Angebotsbasismiete fiir eine Standardwohnung im Zeitraum
2015 bis 2019; Schwellenwert 8,00 Euro pro Quadratmeter und mehr,

3. Neubauintensitat zwischen 2013 und 2018; Schwellenwert 75 bzw. im erweiterten Betrach-
tungsraum 100 pro 100 zusatzliche Haushalte,

4. Rechnerische Leerstandsrate 2018; Schwellenwert 3,0 Prozent und niedriger sowie

5. Relative Wohnversorgungsquote 2018; Schwellenwert 103 Wohnungen pro 100 Haushalte
und niedriger.

Die funf Indikatoren sind aus 6konomischer Sicht geeignet, jeweils bestimmte Aspekte ange-
spannter Wohnungsmarkte zu verdeutlichen und fur das Land Hessen mit der verfugbaren
Datenlage zu quantifizieren. Es besteht daher kein Anlass, fur die landesweite vergleichende
Untersuchung der Voraussetzungen andere oder zusatzliche als die vom Bundesgesetzgeber
genannten Indikatoren einzubeziehen.

Die Erfullung jeder der funf Indikatoren wird an einen mdglichst objektivierten Schwellenwert
gekniipft, bei dessen Uber- beziehungsweise Unterschreiten die Tatbesténde als erfiillt gelten
kdnnen. Die Teilbedingungen reprasentieren jeweils verschiedene Dimensionen der Tatbe-
stande ,besondere Gefahrdung“ und ,angemessene Bedingungen®, wodurch der unterschied-
lichen Charakteristik von strukturellen und zyklisch bedingten Wohnungsdefiziten angemes-
sen Rechnung getragen werden kann.

Die Indikatoren sind jedoch einzeln betrachtet nicht hinreichend, um aus 6konomischer Sicht
das Vorliegen angespannter Wohnungsmarkte gesichert zu begriinden. Zunachst ist nicht da-
von auszugehen, dass die Indikatoren den gleichen Sachverhalt ausdriicken, also vollstandig
substituierbar sind. Zwar ist eine gewisse Uberdeckung der Aussage einzelner Indikatoren
nachvollziehbar (beispielsweise Leerstand und Wohnungsdefizit) und auch sachlogisch gefor-
dert. Angesichts der unterschiedlichen rdumlichen Auspragungen und zeitlichen Stellung der
Gemeinden im Wohnungsmarktzyklus ist eine volle Austauschbarkeit einzelner Indikatoren,
das heil’t die Méglichkeit, den gleichen Sachverhalt durch wahlweise verschiedene Indikato-
ren in gleicher Weise ausdriicken zu kénnen, jedoch nicht gegeben. Die Stiitzung auf einen
einzelnen Indikator ist daher nicht ausreichend, um das Vorliegen von angespannten Woh-
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nungsmarkten zu begriinden. Ein strukturell hohes Mietpreisniveau ist beispielsweise wesens-
typisch fur verstadterte Wohnungsmarkte, verursacht durch Standortvorteile und produktivi-
tatsbedingt hdhere Einkommen. Erst im Zusammenspiel der verschiedenen, teilweise auf Ni-
veaus (Leerstand, Mietbelastung), teilweise auf Prozesse (Mietpreissteigerung, Neubautatig-
keit) abstellende Indikatoren kann das Vorliegen der geforderten Voraussetzungen hinrei-
chend genau konkretisiert werden. Die Auswahl der betroffenen Gemeinden beruht daher auf
der Erflllung kumulativer Indikatoren.

Um also eine hinreichend begriindete Feststellung der angespannten Wohnungsmarkte aus
Okonomischer Sicht sicherzustellen, miissen mindestens vier von finf Indikatoren bejaht wer-
den. Diese Anforderung wird von insgesamt 54 Gemeinden erfillt. Zudem erfiillen 10 Gemein-
den weiterhin diese Anforderung bezogen auf den erweiterten Betrachtungsraum bei der Neu-
bauintensitat von 100 Wohneinheiten pro 100 zuséatzliche Bedarfshaushalte.

Das Kriterium ,Neubauintensitat im erweiterten Betrachtungsraum® gilt fir Gemeinden wie bei-
spielsweise die GroR3stadte Frankfurt am Main und Wiesbaden, die zwar eine relativ hOhere
Neubautatigkeit von maximal 100 Wohneinheiten pro 100 zusatzliche Bedarfshaushalte auf-
weisen, in denen aber weiterhin ein Defizit in der Wohnungsversorgung besteht, das erst in
mehreren Jahren ausgeglichen werden kann. Die Erhéhung des Schwellenwertes zur Schaf-
fung eines erweiterten Betrachtungsraums wird der in einigen Gemeinden bestehenden Situ-
ation der weiterhin bestehenden Anspannung auf dem Wohnungsmarkt trotz der verstarkten
Neubautatigkeit besser gerecht. Die Neubauintensitat ist zwar ein Frihindikator fir die weitere
Entwicklung der Versorgungslage, sie gibt aber keine Hinweise auf das gegenwartige Versor-
gungsniveau. So kann die aktuelle Versorgungslage trotz einer sich entspannenden Woh-
nungsmarktsituation noch von Defiziten gekennzeichnet sein.

Das in 2020 aktualisierte sowie die vorausgegangenen Gutachten des IWU zur Feststellung
von Gebieten mit angespannten Wohnungsmarkten sind auf der Homepage des Hessischen
Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und landlichen Raum einzusehen.

Die Erfillung von mindestens vier der flnf Indikatoren ist jedoch insgesamt nicht ausreichend,
um das Vorliegen eines angespannten Wohnungsmarktes auch in tatsachlicher Hinsicht ge-
sichert zu begriinden. Die Gewichtung der Kriterien bedarf einer sorgfaltigen Gesamtschau
unter Berucksichtigung der individuellen Gegebenheiten. Fir diese sind qualifizierte Selbst-
einschatzungen der einzelnen Gemeinden aufgrund nachvollziehbarer Tatsachen unerlass-
lich, weil diese die drtliche Wohnungsversorgungslage selbst am zutreffendsten einschatzen
und weitere relevante Aspekte ergdnzen kénnen.

Darum wurden die Oberbirgermeister/innen und Blrgermeister/innen der 64 Gemeinden, de-
ren Wohnungsmarkt auf Grundlage der wissenschaftlichen Untersuchung als angespannt ein-
gestuft wurde, angeschrieben und aufgefordert, qualifiziert zu begriinden, ob sie selbst ihren
Wohnungsmarkt als angespannt ansehen. Mafigeblich hierfiir sollten Kriterien sein, die in der
Regel statistisch nicht abbildbar sind und bestehende ortsbezogene Besonderheiten nachvoll-
ziehbar und plausibel darlegen.

Im Anschluss daran wurde anhand einer Gesamtabwagung auf Grundlage der statistischen
Kriterien und den Angaben der in die Verordnung aufzunehmenden Gemeinden die Verord-
nung angepasst.

Erfullt eine Gemeinde anhand des Gutachtens vier von funf Indikatoren, ist dies ein wichtiger
Anhaltspunkt fir einen angespannten Wohnungsmarkt. Es bedarf aber zur vollstandigen Be-
urteilung einer qualifizierten Bestatigung der wissenschaftlichen Einschatzung. Betrachtet wird
in zeitlicher Hinsicht die Situation des jeweiligen Wohnungsmarktes und die voraussichtliche
Entwicklung parallel zur Geltungsdauer der Verordnung. Erfolgt entweder keine Selbstein-
schatzung oder erfolgt diese in nicht qualifizierter Weise, kann keine Gesamtabwagung statt-
finden, die den Eingriff in das verfassungsrechtlich geschutzte Eigentum rechtfertigt.

Erflllt eine Gemeinde anhand des Gutachtens bereits fiinf von finf Indikatoren, sind die An-
forderungen an die qualifizierte Selbsteinschatzung weniger hoch.
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2. MalBBnahmen gemaf § 556d Abs. 2 Satz 7 BGB

§ 556d Abs. 2 Satz 7 BGB verpflichtet die Lander, in der Begriindung der Rechtsverordnung
darzulegen, welche Mallnahmen die Landesregierung in dem jeweils bestimmten Gebiet und
Zeitraum ergreifen wird, um der angespannten Wohnungsmarktlage abzuhelfen.

Nach der Gesetzesbegrindung des Mietrechtsnovellierungsgesetzes gehéren zu dem Mafl3-
nahmenbindel, mit dem angespannten Wohnungsmarkten begegnet werden kann, insbeson-
dere die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus, eine aktive kommunale Liegen-
schaftspolitik, um Bauland verfligbar zu machen, die Unterstlitzung privater Wohnungsbauta-
tigkeit, die Schaffung generationen- und altersgerechten Wohnraums sowie die Férderung von
energieeffizientem Bauen und Sanieren. MaRnahmen, die bereits vor dem Inkrafttreten ent-
sprechender Rechtsverordnungen eingeleitet wurden, aber noch nicht abgeschlossen sind
oder erst spater Wirkung entfalten, kdnnen hierbei berlcksichtigt werden.

Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren bereits verschiedene MalRnahmen er-
griffen, um bezahlbaren Wohnraum vor allem in den hessischen Ballungsregionen zu erhalten
und die Schaffung von zuséatzlichem Wohnraum zu unterstitzen. Beim Wohnungsbau handelt
es sich um eine kommunale Aufgabe, die die Gemeinde selbststandig in eigener Zustandigkeit
wahrnimmt. Das Land und die Gemeinden wirken bei der sozialen Wohnraumférderung zu-
sammen. Hessen stellt jahrlich einen hohen Millionenbetrag an Férdermitteln bereit. Darliber
hinaus wird das Land nicht operativ tatig, sondern schafft lediglich die Rahmenbedingungen.

Der Wohnungsmarkt ist ortlich nicht auf eine Gemeinde begrenzt, sondern strahlt Giber die
Gemeindegrenze aus. Deshalb tragen beispielsweise Malknahmen in einer Gemeinde auch
zur Entlastung des Wohnungsmarktes in den benachbarten Gemeinden bei.

Der Masterplan Wohnen wurde im Jahre 2017 von der Landesregierung verdffentlicht. Er fasst
die wichtigsten bestehenden und neuen MalRnahmen der Landesregierung zusammen, wel-
che die Bereitstellung von Wohnraum férdern. Diese MaRnahmen der Unterstuitzung, der For-
derung und des Wissenstransfers im Bereich Wohnungs- und Stadtebau wurden gebiindelt
und im Haushalt verankert.

Einige der nachfolgenden MaRRnahmen gehen auf den Masterplan Wohnen aus dem Jahr
2017 und das aktuelle 12-Punkte-Programm der Allianz fur Wohnen in Hessen zurtck.

a) Soziale Wohnraumférderung

Zur Unterstutzung von Haushalten, die sich aus eigener Kraft am Markt nicht angemessen mit
Wohnraum versorgen kdnnen, stellt das Land fur die soziale Wohnraumférderung von 2019
bis 2024 rund 2,2 Milliarden Euro bereit. Mit diesen Mitteln fordert das Land den Mietwoh-
nungsneubau - auch fur mittlere Einkommen -, die Modernisierung von Mietwohnungen sowie
den Bau von Studentenwohnungen. Das Land hat im Sommer 2018 fir diese Bereiche der
Forderung eine neue Richtlinie mit verbesserten Forderkonditionen erlassen; 2020 wurden die
Forderkonditionen nochmals (deutlich) verbessert. Daneben wird auch die Beseitigung von
baulichen Hindernissen im Eigentum gefordert. Ziel dieser Forderung ist es, dass behinderte
Menschen in ihren Wohnungen weiterhin einen eigenen Haushalt fiihren sowie selbststandig
und unabhangig leben kénnen. Auch die Bildung von Wohneigentum durch Neubau oder Er-
werb von Gebrauchtimmobilien werden vom Land unterstitzt. Ebenso wird der Kauf von Be-
legungsrechten zur Verlangerung oder zum Erwerb neuer Sozialbindungen geférdert. Die For-
dermittel fur diesen Bereich wurden 2020 um das 3,5-fache auf 14 Mio. Euro erhoht und sollen
auf diesem Niveau verstetigt werden. Parallel dazu wurden 2020 die entsprechenden Férder-
konditionen verbessert.

Die Forderung erfolgt in der Regel in Form von zinsgunstigen Darlehen in Verbindung mit
einem Finanzierungszuschuss. Im Bereich der Forderung des sozialen Mietwohnungsbaus
werden seit 2020 grundsatzlich auch Zinszuschisse gewahrt. Die Férderung des Mietwoh-
nungsbaus findet schwerpunktmaBig in den hessischen Metropolregionen statt.
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b) Stadtebauférderung

Das Land Hessen unterstitzt die Gemeinden mit Finanzhilfen aus der Stadtebauférderung
(Bund-Lander-Programme Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt sowie Wachstum und
Nachhaltige Erneuerung), aus EU-Programmen und durch vielfaltige Landesinitiativen bei der
Entwicklung der stadtebaulich-rdumlichen, wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kultu-
rellen Strukturen vor Ort. Adressaten der Forderprogramme sind die Gemeinden. Im Rahmen
der drei genannten Stadtebauférderprogramme werden unter anderem unrentierliche Malf3-
nahmen der Wohnumfeldverbesserung und der kommunalen sozialen Infrastruktur finanziert.
Innerhalb der Stadtebauférderungsgebiete erganzen sich die Stadtebauforderung und die For-
derung des sozialen Wohnungsbaus insoweit gegenseitig.

Dies gilt insbesondere fur das Programm ,Sozialer Zusammenhalt®. In diesem Programm ist
die Mitwirkungsbereitschaft der im Fordergebiet vertretenen Wohnungsbaugesellschaften Vo-
raussetzung fir die Férderung. Hierdurch gelingt es in vielen Fallen, die Modernisierung von
Wohnungsbestanden anzustolen. Liegt das Férdergebiet in einem Stadtkern, kann zusatzlich
eine anteilige Bezuschussung der Modernisierungskosten von Einzeleigentiimern erfolgen.
Das Programm umfasst derzeit Uber 30 Standorte.

Auch in den Gbrigen Programmen der Stadtebauférderung wird bestehender Wohnraum ge-
sichert und vereinzelt neuer Wohnraum geschaffen, indem die Modernisierung und Instand-
setzung von Gebauden gefordert wird. Hierzu gehort auch die energetische Optimierung von
Gebauden. Weiterhin von Bedeutung sind die Férderung von Grunderwerb und Ordnungs-
mafnahmen. Dies leistet einen Beitrag zur Mobilisierung von Flachen in Fordergebieten zum
Zweck der Innenentwicklung. Geférdert wird beispielsweise die Wiedernutzbarmachung ein-
zelner brachgefallener Gewerbestandorte.

Neben der notwendigen Innenentwicklung bedarf es auch an den Siedlungsrandern der nach-
gefragten Stadte und in ihren Umlandgemeinden der Entwicklung neuer Wohnquartiere, um
vorausschauend auf den aktuellen und vermutlich anhaltend hohen Bedarf an bezahlbarem
Wohnraum in Hessen reagieren zu konnen. Mit dem im Jahr 2018 neu aufgelegten Programm
.Nachhaltiges Wohnumfeld — Konzepte und Baulanddialoge“ unterstiitzt das Land Hessen
deswegen auch diese Entwicklung. Das Programm férdert in einer ersten Phase stadtebauli-
che Konzepte sowie Dialogprozesse mit Burgerinnen und Burgern fur neue Wohnquartiere mit
der fUr ein nachhaltiges Wohnumfeld notwendigen Infrastruktur. Dazu gehdren beispielsweise
Kindertagesstatten, Grinflachen und Begegnungsstatten.

c) Grolder Frankfurter Bogen

Mit dem 2019 vom Land Hessen ins Leben gerufenen Projekt ,Grofl3er Frankfurter Bogen* will
das Land gemeinsam mit den Kommunen im erweiterten Ballungsraum um die Metropole
Frankfurt am Main herum Flachen aktivieren und rasch bezahlbaren Wohnraum in lebenswer-
ten Quartieren schaffen.

Der ,GroRRe Frankfurter Bogen® orientiert sich bei seinem raumlichen Umgriff an der Schie-
neninfrastruktur und zielt darauf ab, Flachen in einem Radius von maximal 30 Minuten Fahr-
zeit per S- oder Regional-Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof zu mobilisieren. Das trifft aktu-
ell auf insgesamt 55 Kommunen zu. Daher werden diese bei der Entwicklung von neuen
Wohnquartieren vorrangig in den Fokus genommen. Zugunsten kurzer Wege ist es aullerdem
Teil des Konzepts ,GrofRer Frankfurter Bogen®, dass die neuen Wohnungen in der Regel in
einem Umkreis von einem Kilometer entfernt vom nachsten Bahn-Haltepunkt entstehen. Ins-
gesamt wird von einem Potenzial von bis zu rund 200.000 Wohneinheiten ausgegangen.
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d) Allianz fur Wohnen

Die Unterstitzung der Kommunen bei der Versorgung von Menschen mit angemessenem und
bezahlbarem Wohnraum ist ein zentrales Anliegen der von der Hessischen Landesregierung
im Jahr 2015 gegriindeten Allianz fir Wohnen in Hessen. Das Gremium soll erméglichen,
dass sich die relevanten Akteure frihestmoglich zu den vielfaltigen Fragen rund um das Woh-
nen miteinander vernetzen.

Im Rahmen von regelmafligen Schwerpunktveranstaltungen werden die unterschiedlichen
Herausforderungen auf dem hessischen Wohnungsmarkt thematisiert und Lésungsmoglich-
keiten in Form von Empfehlungen an die Landesregierung fir einen erfolgreichen und zugleich
bezahlbaren Wohnungsbau erarbeitet. Viele der beschriebenen Malinahmen haben ihren Ur-
sprung in der Allianz fir Wohnen.

Mit dem 12-Punkte-Programm ,Bezahlbaren Wohnraum schaffen — bestehenden sichern® hat
die Allianz fur Wohnen 2019 ihr Arbeitsprogramm flr die kommenden Jahre beschlossen. Das
12-Punkte-Programm setzt u. a. Schwerpunkte bei der weiteren Optimierung der Forderbe-
dingungen fur Mietwohnungsbau und Eigentumsbildung, bei der Mobilisierung von Bauland-
potenzialen, bei der Verbesserung von Beteiligungsprozessen und Wissenstransfer, bei der
starkeren Ausrichtung der Stadtebauférderung auf das Thema Wohnen und greift die Be-
schleunigung des Bauens auf.

e) Liegenschaftspolitik / Mobilisierung von Bauland

Um Stadte und Gemeinden bei der Aktivierung von bisher ungenutzten Grundstiicken mit Ent-
wicklungshemmnissen zu unterstiitzen, wurde die Baulandoffensive Hessen GmbH als 100
prozentige Tochter der Nassauischen Heimstatte GmbH (Kapitalanteil des Landes 59 Prozent)
durch die Landesregierung gegrindet und mit Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftli-
chem Interesse betraut. Die Baulandoffensive Hessen unterstitzt die Kommunen, insbeson-
dere in den Gebieten mit Wohnraumdefiziten, bei der Bereitstellung von Bauland vorwiegend
im Innenbereich und in Siedlungsarrondierungsgebieten.

In einem ersten Schritt fordert das Land Hessen mit Zuschussen Machbarkeitsstudien fur die
Kommunen. Hierdurch kénnen erste Entscheidungsgrundlagen fir die kommunalen Gebiets-
korperschaften geschaffen werden. Neben den Fragen der baulichen Erschliefung und gro-
ben stadtebaulichen Untersuchungen wird hier auch eine wirtschaftliche Betrachtung ange-
stellt, so dass die Kommunen eine weitere Entwicklung des entsprechenden Gebietes in Be-
tracht ziehen kénnen.

In einer zweiten Phase unterstiitzt die Baulandoffensive die Kommunen, um ein Gebiet zu
entwickeln. Hierbei handelt es sich insbesondere um Flachen mit baulichen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen oder stadtpolitischen Entwicklungshemmnissen und -risiken.

Seit dem Landeshaushalt 2018/2019 ist dartiber hinaus in § 12 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes
festgelegt, dass landeseigene Grundstiicke an Gemeinden verbilligt abgegeben werden kon-
nen, sofern in einem gewissen Zeitraum geférderter Wohnungsbau entsteht.

Das Land Hessen hat auBerdem seit dem Jahr 2013 aus domanenfiskalischem Besitz fur die
Baulandentwicklung von Gemeinden hessenweit 395 Bauplatze (212.200 Quadratmeter) zur
Verfugung gestellt, die in den nachsten Jahren fir den Geschoss- und den Eigenheimbau
realisiert werden.

Die Dritte Anderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 enthalt auch Ziele und
Grundsatze fur die Regionalplanung und die kommunale Bauleitplanung zur Berticksichtigung
Okonomischer, dkologischer und sozialer Erfordernisse der Siedlungsentwicklung. Um die
kiinftige Inanspruchnahme geeigneter Flachen fir Wohnsiedlungszwecke im Innen- und Au-
Renbereich zu steuern, sind in den Regionalplanen fiir jede Gemeinde die voraussichtlichen
maximalen Wohnsiedlungsbedarfe unter Berlicksichtigung der Innenentwicklungspotenziale
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auf Grundlage der zu erwartenden demographischen Entwicklung darzustellen und dem Be-
darf an Wohnbauflachen durch die Festlegung von ,Vorranggebieten Siedlung Bestand und
Planung“ Rechnung zu tragen. Wesentliche Parameter der Wohnsiedlungsflachenprognose
sind die aktuelle Bevdlkerungs- sowie die hieraus abgeleitete Haushaltsentwicklung, Mindest-
dichtewerte der Regionalplanung (Wohnungen/ha) sowie der Neu-, Nachhol- und Ersatzbe-
darf an Wohnungen.

f) Wiedereinfiihrung der Fehlbelegungsabgabe

Mit der Wiedereinfiihrung der Fehlbelegungsabgabe werden seit 1. Juli 2016 fehlgeleitete
Subventionen im o6ffentlichen Wohnungsbau abgeschopft. Die Fehlbelegungsabgabe wird
grundsatzlich in allen Gemeinden erhoben, die nicht durch die Nichterhebungsverordnung
vom 21. Juni 2016 (GVBI. S. 77) davon befreit wurden. Die Berechtigung zum Bewohnen einer
Sozialwohnung wird lediglich im Zeitpunkt des Beginns des Mietverhaltnisses gepruft. Die zu-
standige Gemeinde stellt einen Wohnberechtigungsschein aus, wenn das Haushaltseinkom-
men die mafRgebliche Einkommensgrenze nicht liberschreitet. Andern sich die Verhaltnisse
im Laufe der Zeit, wirkt sich dies nicht auf das Mietverhaltnis aus. Die Mieterinnen und Mieter
durfen auch dann noch in der Sozialwohnung bleiben, wenn eine erhebliche Einkommens-
Uberschreitung vorliegt. Sie sind nicht zum Auszug verpflichtet, obwohl ihnen die Sozialwoh-
nung eigentlich nicht mehr zusteht. Wohnberechtige Haushalte, die auf den Bezug einer So-
zialwohnung angewiesen waren, missen sich stattdessen auf dem freifinanzierten Woh-
nungsmarkt mit teurerem Wohnraum versorgen. Die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe
tragt dazu bei, diesen Missstand auszugleichen.

Die Gemeinden erhalten durch die Fehlbelegungsabgabe zusatzliche finanzielle Mittel, die sie
fur die Férderung von Sozialmietwohnungen einsetzen sollen. Dies erweitert den Handlungs-
spielraum der Gemeinden. Es kénnen zusétzliche Sozialwohnungen geschaffen werden, die
auch den wohnberechtigten Haushalten zur Verfliigung stehen, die bislang nicht zum Zuge
gekommen sind.

g) Genehmigungsvorbehalt bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

Die Lander haben nach § 172 Baugesetzbuch die Méglichkeit, eine Rechtsverordnung fir ei-
nen kommunalen Genehmigungsvorbehalt bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen zu erlassen. Mit dem Genehmigungsvorbehalt soll den Gemeinden mit angespannten
Wohnungsmarkten ermdglicht werden, eine stadtebaulich unerwinschte Verdnderung der
Struktur der Wohnbevdlkerung zu verhindern. Eine entsprechende Verordnung hat die Lan-
desregierung am 11. Mai 2020 beschlossen. Sie ist seit dem 1. Juni 2020 in Kraft.

h) Verpflichtung der Nassauischen Heimstatte

Die Gesellschafterversammlung der Nassauischen Heimstatte (Landesbeteiligung 59 Pro-
zent) hat die Nassauische Heimstatte verpflichtet, die Steigerung der Mietpreise der von ihr
vermieteten Wohnungen durch zusatzliche besondere MaRnahmen zu begrenzen. Damit soll
preiswerter Wohnraum insbesondere in hessischen Ballungsgebieten, vor allem in der Rhein-
Main-Region bereitgestellt werden. Diese Verpflichtungen umfassen insbesondere die Be-
grenzung von Mieterhéhungen auf funf Prozent innerhalb von finf Jahren fir Haushalte mit
geringem Einkommen, die Verlangerung von Bindungen um zehn Jahre von etwa 2.000 Woh-
nungen, die zwischen 2018 und 2023 aus der Sozialbindung fallen wirden, sowie die Decke-
lung der Mieterh6hung nach Modernisierung auf sechs Prozent fur finf Jahre. Darliber hinaus
soll die Nassauische Heimstatte anstreben, dass der Anteil des 6ffentlich geférderten Wohn-
raums bei Bauvorhaben der Gesellschaft innerhalb von finf Jahren im Durchschnitt bei 30
Prozent (in Frankfurt bei 40 Prozent) liegt.

i) Energetische Sanierung
Das Landesprogramm ,Energieeffizienz im Mietwohnungsbau® férdert die nachhaltige und

hochwertige energetische Modernisierung von Mietwohnungen sowie den Neubau von hoch-
effizienten Mietwohngebauden in Hessen. Das Land stellte fiir das Programm in den Jahren
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2017 und 2018 jeweils 5 Millionen Euro und fur das Jahr 2019 3,5 Millionen Euro (beinhaltet
0,5 Millionen Verpflichtungserméachtigung fur 2020) zur Verfigung. Fur das Jahr 2020 ist zur-
zeit ein Mittelbedarf von 4 Millionen Euro (inklusive 1 Million VE fir 2021 und 0,5 Million VE
fur 2022) angemeldet. Der Anreiz besteht in der Verbesserung der Kreditkonditionen, die von
der KfW eingeraumt werden.

j) Hessische Bauordnung

Im Rahmen einer umfassenden Novellierung der Hessischen Bauordnung (HBO) im Jahr 2002
wurden Baugenehmigungsverfahren gerade mit den Zielvorgaben Vereinfachung, Beschleu-
nigung und der Kostenersparnis geandert. So hat man die sogenannte ,Genehmigungsfrei-
stellung” nach § 56 HBO a.F., nach der fliir Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist, sowie die weitgehende Ubertra-
gung ehemals staatlicher Prifaufgaben auf private Sachkundige und Sachverstandige einge-
flhrt.

Mit dem Gesetz zur Anderung der HBO und des Hessischen Energiegesetzes vom 25. No-
vember 2010 (GVBI. I. S. 429) wurden die mit der Gesetzesnovelle 2002 eingeflhrten Schritte
zur Verfahrensbeschleunigung und Deregulierung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung fir die
am Bau Beteiligten weitergefiihrt. In beplanten Gebieten ist seitdem das genehmigungsfreie
Bauen fiir alle Arten von Bauvorhaben moglich, soweit sie nicht den Sonderbauten unterfallen.
Voraussetzung fiir die Freistellung ist, dass nicht von bauordnungs- und bauplanungsrechtli-
chen Anforderungen abgewichen wird. Im Verfahrensrecht ist es kaum maglich, durch eine
neuerliche Novellierung weitere nennenswerte Kosteneinsparungen zu erzielen.

Weitere Beschleunigungspotentiale und Erleichterungen fiir den Wohnungsbau wurden mit
der Novellierung der HBO durch das Gesetz zur Neufassung der HBO und zur Anderung lan-
desplanungs-, ingenieurberufs- und stralenrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 2018 (GVBI.
S. 198) umgesetzt. Die Schaffung zusatzlichen Wohnraums durch Aufstockung und Erweite-
rung bestehender Gebaude wird erleichtert: Dazu lockert die Novelle Vorgaben bei der Stell-
platzpflicht. So kann die Gemeinde z.B. in einer Satzung regeln, dass sie teilweise oder ganz
auf Stellplatze bei einer nachtraglichen Aufstockung verzichtet. Wer leerstehende Bliroge-
baude in Wohnraum umwandelt, soll es zudem leichter haben, zur friheren Nutzung zuriick-
zukehren. Durch eine neue Vorschrift in den Abstandsregelungen der Hessischen Bauord-
nung wird die Innenentwicklung gestarkt: So regelt z.B. § 6 Abs. 12 HBO, dass bei dem Abriss
rechtmaRig errichteter Gebaude, die die erforderliche Tiefe der Abstandsflachen gegenuber
der Nachbargrenzen nicht einhalten, auch bei der Neuerrichtung eines gleichartigen Gebau-
des an gleicher Stelle die Abstandsflachen nicht eingehalten werden miissen. Durch Anderung
der Formvorschriften sollen in Zukunft elektronische Baugenehmigungsverfahren ermdéglicht
werden. Auf diese Weise konnen Antrage effizienter bearbeitet und Verfahren beschleunigt
werden. Weitere Erleichterungen wurden zudem im Bereich des Holzbaus und durch die Aus-
weitung des Katalogs der verfahrensfreien Vorhaben geschaffen.

Mit der am 11. Juni 2020 in Kraft getretenen weiteren Anderung der HBO wurde die Typenge-
nehmigung neu eingefuhrt. Das modulare und serielle Bauen auf Grundlage der Typengeneh-
migung soll zum schnelleren und kostengunstigeren Wohnungsneubau beitragen. Mit der Ge-
setzesanderung hat man sich dazu entschieden, dass Typengenehmigungen anderer Bun-
deslander in Hessen ohne weiteren Verwaltungsakt Wirkung entfalten werden. Diese automa-
tische Anerkennung bietet den vollstdndigen Entbirokratisierungseffekt und sorgt damit fir
die gewlinschte Verfahrensbeschleunigung. Die Prifung der Typengenehmigung wird in einer
Bundelungsbehdrde erfolgen, sodass eine einheitliche Beurteilung hessenweit gewahrleistet
werden kann.
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B. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu §1

In § 1 werden die Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkten im Sinne des § 556d Abs. 2
Satz 2, § 558 Abs. 3 Satz 2 und des § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB bestimmt. Gebiete mit ange-
spannten Wohnungsmarkten liegen nach der Legaldefinition in § 556d Abs. 2 Satz 2 BGB vor,
wenn die ausreichende Versorgung der Bevoélkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde
oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefahrdet ist.

Die Legaldefinition der Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkten in § 556d Abs. 2 Satz 2
BGB ist identisch mit den Tatbestandsmerkmalen in den §§ 558 Abs. 3 Satz 2, 577a Abs. 2
Satz 1 BGB fir die Einflihrung einer abgesenkten Kappungsgrenze und einer verlangerten
Kindigungssperrfrist. Daher konnten die Hessische Mietenbegrenzungsverordnung sowie die
Kappungsgrenzen- und Kindigungsbeschrankungsverordnung zusammengefasst und ein
einheitlicher Geltungsbereich der bundesrechtlichen Mieterschutzvorschriften festgelegt wer-
den.

Die verlangerte Kiundigungsbeschrankung wird auf eine Frist von acht Jahre festgelegt, um
einerseits Mieterinnen und Mieter bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen
starker zu schitzen und andererseits den damit verbundenen Eingriff in das grundgesetzlich
geschiitzte Eigentum der Vermieterinnen und Vermieter auf das zwingend erforderliche Mal}
zu beschranken. Die Ermachtigung in § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB eroffnet die Mdoglichkeit, die
Kindigungssperrfrist auf hochstens zehn Jahren zu verlangern. Aufgrund der Entwicklungen
der Mietwohnungsmarkte erscheint eine Frist von acht Jahren zum Schutz der Mieterinnen
und Mieter bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit besonders
gefahrdeter Wohnungsversorgung ausreichend und angemessen.

Grundlage fir die Festlegung der Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkten ist die Unter-
suchung durch das IWU, das die Wohnungsmarkte im Auftrag der Landesregierung anhand
der vier in § 556d Abs. 2 Satz 3 BGB geregelten Kriterien fir den Zeitraum von
2013/2014/2015 bis 2018/2019 Uberprift hat. Die nachfolgende Tabelle enthalt die vom IWU
ermittelten Daten flr die 64 Gemeinden, die mindestens vier von funf Indikatoren oder drei
von funf Indikatoren und das Kriterium Neubauintensitat im erweiterten Betrachtungsraum er-
fullen und daher grundsatzlich auf einen angespannten Wohnungsmarkt hindeuten.

Indikator [elbeiey
Indikator Neubauinten- Mittlere An-ndikator
Wohnversor- Indikator sitit im Mittel gel_)_otsmlete : :
gungsquote 2013-2018 in fir Stan-  mittlere Miet-
2018 in Leerstands- o dardwoh- preissteige-
. . ) Wohneinheiten .
Name Wohneinhei- rate 2018 in pro 100 zus nung im rung 2014-
ten pro 100 Prozent Haushalte : Zeitraum 2019 in Pro-
Haushalte (Schwellen- (Schwellen- 2015 - 2019 zent p.a.
(Schwellen- wert 3,0) wert unter 0 in€ pro m?  (Schwellen-
wert 103) iiber 75 erw, Wohnflache wert 5,0)
Betr 1’00) *  (Schwellen-
: wert 8,00 €)
Alsbach-Hahnlein 101 24 75 7,20 € 51
EE1e nlolinloIg T 98 18 50 10,60 € 3,6
der Hohe
.Eﬁad Soden am 100 18 50 10,00 € 44
aunus
Bad Vilbel 99 2,5 60 9,80 € 4,5
Bickenbach 94 1,9 45 8,20 € 44

10



Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Hessen - Nr. 74 vom 17. November 2025

Name

Biebesheim am
Rhein

Bischofsheim
Bruchkdbel
Buttelborn
Darmstadt
Dietzenbach
Dreieich
Egelsbach
Eltville am Rhein
Eschborn

Florsheim am
Main

Frankfurt am Main
Friedrichsdorf
Fuldabriick

Ginsheim-Gus-
tavsburg

Griesheim
GroR-Gerau
Grof3-Zimmern
Grindau
Hainburg

Hattersheim am
Main

Heusenstamm

Hofheim am
Taunus

Kelkheim
(Taunus)

Indikator
Wohnversor-
gungsquote
2018 in
Wohneinhei-
ten pro 100
Haushalte
(Schwellen-
wert 103)

101

95
101
96
94
94
97
93
102
98

98

97
101
101

97

96
98
97
101
98

99
99

98

100

Indikator

Leerstands-
rate 2018 in
Prozent
(Schwellen-
wert 3,0)

2,2

1,7
2,6
2,2
1,0
1,8
2,0
2,2
22

1,5
2,0

0,9
1,6

2,7
22

1,9
22
2,2
3,0

22
1,7
2,0

1,9

2,0

Indikator

Neubauinten-
sitat im Mittel
2013-2018 in
Wohneinheiten
pro 100 zus.
Haushalte
(Schwellen-
wert unter 0,
tiber 75, erw.
Betr. 100)

70

25
35
60
40
20
35
45
85
80

45

85
80
45

50

60
75
70
60
75

60
100

65

80

Indikator

mittlere An-
gebotsmiete
fur Stan-
dardwoh-
nung im
Zeitraum
2015 - 2019
in € pro m?
Wohnflache
(Schwellen-
wert 8,00 €)

7,20 €

8,50 €
7,30 €
7,90 €
10,40 €
8,40 €
9,10 €
9,20 €
8,90 €
10,50 €

8,70 €

12,10 €
9,50 €
5,20 €

9,20 €

8,40 €
8,00 €
8,10 €
7,00 €

7,40 €
8,90 €
8,70 €

9,40 €

9,40 €

Indikator

mittlere Miet-
preissteige-
rung 2014-
2019 in Pro-
zent p.a.
(Schwellen-
wert 5,0)

5,1

6,5
5,2
54
4,6
4,5
3,8
4,1
3.9

3,5
4,6

3,9
3,7

54
53

5,1
4,8
4,3
6,3

5,7
5,0
4,0

3,8

4,6

1
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Indikator
Wohnversor-
gungsquote
2018 in
Name Wohneinhei-
ten pro 100
Haushalte
(Schwellen-
wert 103)
Kelsterbach 92
Kiedrich 102
Kriftel 96
Langen (Hessen) 97
Langenselbold 100
Mainhausen 100
Maintal 96
Marburg 98
Morfelden-Wall-
dorf 93
MUhIheim am 97
Main
Mdahltal 100
Nauheim 98
Neu-Anspach 97
Neu-Isenburg 94
Nidderau 98
Niedernhausen 100
Obertshausen 96
Off(_anbach am 95
Main
Pfungstadt 101
Pohlheim 102
Raunheim 90
Rédermark 94
Rosbach vor der
Hohe 1o
RoRdorf 101
Russelsheim am 94

Main

Indikator

Leerstands-
rate 2018 in
Prozent
(Schwellen-
wert 3,0)

2,6
2,7
1,5
1,7
29
2,6
3,0

2,1

1,8

1,9

2,6
1,8
1,7
1,7
2,6
22

1,8
1,1

2,6
2,8
1,3

23
29
2,6

1,8

Indikator

Neubauinten-
sitat im Mittel
2013-2018 in
Wohneinheiten
pro 100 zus.
Haushalte
(Schwellen-
wert unter 0,
tiber 75, erw.
Betr. 100)

65
60
50
90
45
65
30
55

55

75

40
95
35
20
45
40
60

50

65
55
40
40

105
75

35

Indikator

mittlere An-
gebotsmiete
fur Stan-
dardwoh-
nung im
Zeitraum
2015 - 2019
in € pro m?
Wohnflache
(Schwellen-
wert 8,00 €)
9,20 €
8,50 €
9,80 €
9,00 €
7,10 €
7,60 €
8,00 €

8,30 €

9,40 €

8,40 €

8,50 €
8,30 €
9,00 €
9,80 €
6,80 €
8,00 €
8,50 €

9,30 €

8,30 €
6,90 €
8,90 €

8,20 €
8,70 €
8,00 €

8,20 €

Indikator

mittlere Miet-
preissteige-
rung 2014-
2019 in Pro-
zent p.a.
(Schwellen-
wert 5,0)

55
1,3
42
4.4
55
5,0
4,8

24

3,8

4,5

5,1
45
45
44
5,9
45

45
4,9

4,4
6,0
7,6

5,0
5,8
5,1

3,5

12
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Indikator Indikator
Jdlkaton Neubauinten- Mittere An-indikator
Wohnversor- Indikator sitat im Mittel gel_qotsmlete : :
gungsquote 2013-2018 in fiir Stan- mittlere Miet-
2018 in Leerstands- Wohneinheiten dardwoh- preissteige-
Name Wohneinhei- rate 2018 in pro 100 zus nung im rung 2014-
ten pro 100 Prozent Haushalte . Zeitraum 2019 in Pro-
Haushalte (Schwellen- (Schwellen- 2015 - 2019 zent p.a.
(Schwellen- wert 3,0) wert unter 0 in€ prom? (Schwellen-
wert 103) iiber 75 erw, Wohnfléche wert 5,0)
Betr 1’00) " (Schwellen-
: wert 8,00 €)
?Ch""a'ba"h am 98 15 50 9,40 € 4.4
aunus
Sl 08 2,5 35 10,10 € 4,4
(Taunus)
ey 100 15 75 9,20 € 5,0
(Taunus)
Trebur 100 1,5 75 8,00 € 5,0
Usingen 97 2,3 45 7,30 € 5,8
Viernheim 98 3,0 30 7,30 € 59
Walluf 103 1,9 85 8,90 € 3,3
Wehrheim 101 2,2 30 7,30 € 51
Weiterstadt 98 2,4 40 8,70 € 4,2
Wiesbaden 101 2,4 90 9,60 € 3,4

,Die Bestimmung und Abgrenzung der Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkten bedarf
einer sorgsamen Priifung der Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der MaRnahme*
(LG Frankfurt, Urteil vom 27. Marz 2018 — 2-11 S 183/17 —, juris Rn 34). Eine vollstandige
Beurteilung des Wohnungsmarktes ist nur mit einer qualifizierten Stellungnahme der einzel-
nen Gemeinde mdglich. Daher wurden die Oberbirgermeister/innen und Burgermeister/innen
der 64 Gemeinden, deren Wohnungsmarkt aufgrund der Untersuchung des IWU als ange-
spannt eingestuft wurde, im Rahmen der Evaluierung im Jahr 2020 anhand eines Fragebo-
gens um eine qualifizierte Selbsteinschatzung gebeten. Im Anschluss daran erfolgte eine Ge-
samtabwagung auf Grundlage der statistischen Kriterien und der Angaben der Gemeinden.

Nach dieser Gesamtabwagung liegt in 49 von 64 Gemeinden ein angespannter Wohnungs-
markt im Sinne des § 556d Abs. 2 BGB vor. Aufgrund des festgestellten angespannten Woh-
nungsmarktes ist die Beschrankung der Ausiibung des Rechts auf Eigentum durch diese Ver-
ordnung in den 49 Gemeinden eine geeignete, angemessene MalRnahme und erforderlich, um
eine ausreichende Versorgung der Bevolkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Be-
dingungen sicherzustellen. Ein anderes gleich geeignetes Mittel, mit dem das Ziel ebenfalls
erreicht werden kann, liegt nicht vor.

Nachfolgend wird flr jede der 49 Gemeinden ausflhrlich begriindet, warum die Gemeinde in
die Verordnung aufgenommen wird. Es wird die Anzahl der erfillten Indikatoren benannt und
die Begrindung dargestellt, aufgrund derer der jeweilige Wohnungsmarkt anhand einer Ge-
samtabwagung als angespannt eingestuft wurde.

13
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Bad Homburg vor der H6he

Die Stadt Bad Homburg vor der Héhe erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung
weiterhin vier von funf Indikatoren. Durch Neubauprojekte entstehen rund 1.100 neue
Wohneinheiten. Allerdings werden diese erst bis 2022 realisiert, sodass diese nicht kurzfristig
zur Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen kdnnen. Nachverdichtungsprojekte sind
nicht geplant. Darlber hinaus ist der Zuzug in die Stadt gestiegen, die Zahl an fertiggestellten
Wohnungen jedoch nur geringfiigig gestiegen. Zusatzlich dazu sind die vom Gutachteraus-
schuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Das Angebot an Wohnungen entspricht nicht
der Nachfrage. Insbesondere im unteren und mittleren Preissegment ist das Missverhaltnis
grof3. Daher wird nach Einschatzung der Stadt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum
weiter deutlich steigen.

Bad Soden am Taunus

Die Stadt Bad Soden am Taunus erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiter-
hin vier von funf Indikatoren. Bis 2022 bzw. 2025 werden circa 420 neue Wohneinheiten durch
Neubau und Nachverdichtungsprojekte entstehen. Dies sind verhaltnismaRig grofl3e Projekte
fur die Stadt. Bei dem gestiegenen Zuzug in die Stadt ist dies kurzfristig betrachtet jedoch
nicht ausreichend. Die Stadt berichtet liber eine grofte Nachfrage nach Wohnraum, die auch
durch die Vorhaben nicht gedeckt werden kann. Auch die vom Gutachterausschuss ermittel-
ten Bodenrichtwerte sind gestiegen und werden von der Stadt als extrem hoch eingeschatzt.
Es stehen darliber hinaus nicht viele Flachen zur Verfiigung um weiteren Wohnraum zu schaf-
fen, da die Ortsrander schon jetzt an den erhaltenswerten Auf3enbereich stolden.

Bad Vilbel

Die Stadt Bad Vilbel erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von
funf Indikatoren. Bis 2030 wird die Stadt insgesamt 1.780 neue Wohneinheiten schaffen; da-
von sind 270 Wohneinheiten bereits fertiggestellt. Korrespondierend damit ist die Anzahl an
fertiggestellten Wohnungen und an Wohnungsbaugenehmigungen gestiegen. Allerdings sind
auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Ebenso ist der Zu-
zug in die Stadt gestiegen; die Anzahl sozialwohnungssuchender Haushalte hingegen ist
gleichbleibend. Trotz der permanenten Bautatigkeit schatzt die Stadt den Wohnungsdruck
weiterhin als hoch ein — insbesondere fur Menschen mit schwacheren Einkommen.

Biebesheim am Rhein

Die Gemeinde Biebesheim am Rhein erfullt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier
von funf Indikatoren. Im Zeitraum von 2020 bis 2024 werden zwar circa 135 neue Wohnein-
heiten errichtet. Aufgrund des starken Zuzugs in den Jahren 2014 bis 2018 sieht die Gemeinde
ihre Wohnungssituation aber als sehr angespannt an. Freier Wohnraum ist in der Gemeinde
knapp. Es gibt sehr wenig Leerstande und auch Baugrundstiicke stehen gegenwartig nicht
mehr zur Verfligung.

Bischofsheim

Die Gemeinde Bischofsheim erflillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin
funf von funf Indikatoren, sodass bereits ein starkes Indiz fir einen angespannten Wohnungs-
markt vorliegt. Neue Wohneinheiten (circa 160) werden zwar durch Neubau oder im Rahmen
von Nachverdichtungsprojekten bis 2021 geschaffen. Jedoch ist die Anzahl der Wohnungssu-
chenden drastisch gestiegen. Es gibt lange Wartezeiten bei der Vermittlung von Sozialwoh-
nungen von bis zu funf Jahren.

Darmstadt

Die Stadt Darmstadt erflillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von
funf Indikatoren. Insgesamt werden rund 6.600 neue Wohneinheiten bis voraussichtlich 2026
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entstehen. Parallel dazu ist die Anzahl sowohl fertiggestellter Wohnungen als auch der Woh-
nungsbaugenehmigungen gestiegen. Allerdings tragt dies nicht zur Entspannung des Woh-
nungsmarkts bei, da gleichzeitig die Einwohnerzahlen weiterhin erheblich ansteigen. Die stetig
wachsende Nachfrage nach Wohnraum Ubersteigt das Angebot bei Weitem. Insbesondere
das Wohnungsangebot flir Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen muss dringend
erweitert werden. Die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte ist in den letzten Jahren
gestiegen und wird weiterhin ansteigen. Darlber hinaus sind die vom Gutachterausschuss
ermittelten Bodenrichtwerte in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Bereich von Einfamili-
enhausern gibt es Angebotsdefizite, die aufgrund fehlender Baulandentwicklungsflachen in-
nerhalb der Gemarkungsgrenzen der Stadt nicht mehr behoben werden kénnen. Durch Sied-
lungsbeschrankungen ist die Verdichtung der vorhandenen Flachen nur eingeschrankt mog-
lich.

Dietzenbach

Die Stadt Dietzenbach erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von finf Indi-
katoren. In der Stadt sind bis 2025 circa 495 neue Wohneinheiten geplant. Die Zahl der fertig-
gestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist zwar gestiegen. Dies betrifft
jedoch ausschlielich das Segment des gehobenen Wohnens. Auf dem Teilmarkt des preis-
glinstigen Wohnraums sieht die Stadt einen erheblichen Nachholbedarf. Aufgrund der man-
gelnden Wohnraumversorgung in diesem Bereich sieht die Stadt ihren Wohnungsmarkt als
angespannt an.

Dreieich

Die Stadt Dreieich erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von flnf
Indikatoren. In den letzten drei Jahren wurden in Dreieich zwei Neubaugebiete realisiert. Bis
Ende 2021 entstehen hier 160 Wohneinheiten. Im Rahmen der Nachverdichtung ist mittelfris-
tig die Errichtung von weiteren 340 Wohneinheiten geplant. Aufgrund des baldigen Abschlus-
ses dieser Projekte ist die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbauge-
nehmigungen mittlerweile rucklaufig. Aktuell Ubersteigt die Nachfrage das Angebot an Woh-
nungen und an Baugrundsticken deutlich, was sich in den erheblich gestiegenen Miet- und
Baulandpreisen niederschlagt. Dies ist auch an den vom Gutachterausschuss ermittelten ge-
stiegenen Bodenrichtwerten nachzuvollziehen. Fur die Stadt liegen verschiedene Gutachten
zur ,Wohnungsmarktanalyse“ und ,Wohnungsbedarfsprognose® mit Prognosehorizont 2030
vor. Danach wurde ein Bedarf an bis zu 4.014 zusatzlichen Wohneinheiten ermittelt. Griinde
hier sind der gestiegene Zuzug in die Stadt und die gestiegene Zahl der sozialwohnungssu-
chenden Haushalte.

Egelsbach

Die Gemeinde Egelsbach erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier
von funf Teilbedingungen. In dem Neubaugebiet Leimenkaute entstehen laufend circa 150
Wohneinheiten, und zuséatzlich sollen in den nachsten funf Jahren circa 250 Wohneinheiten
im Rahmen der Nachverdichtung entstehen. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der
Wohnungsbaugenehmigungen ist jedoch in den letzten drei Jahren gleichbleibend. Der Zuzug
in die Gemeinde ist dagegen gestiegen, und es besteht eine erhéhte Nachfrage an Wohnraum
(Neubau). Ebenso sind die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen.
Dabei ist nach Angabe der Gemeinde die Zahl der sozialwohnungssuchendenden Haushalte
in den letzten zwei Jahren rlicklaufig, weil viele die Hoffnung auf eine Sozialwohnung aufge-
geben hatten. Vor allem Mietwohnungen seien im gesamten Gemeindegebiet schon seit Jah-
ren kaum noch zu bekommen. Trotz des Neubaugebietes und der Investorenvorhaben zeich-
net sich nach Auffassung der Gemeinde keine Entspannung des Wohnungsmarktes ab.

Eltville am Rhein

Die Stadt Eltville am Rhein erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei
von funf Indikatoren. Die Stadt erflillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten
Betrachtungsraum vier von funf Indikatoren. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der
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Wohnungsbaugenehmigungen ist zwar gestiegen. Die Bauentwicklung zeigt jedoch, dass le-
diglich auf dem gehobenen Wohnungsmarkt ausreichend Wohnraum zur Verfiigung steht. Auf
dem freien Immobilienmarkt sind deutliche Mietpreissteigerungen zu verzeichnen. Fur die in
den letzten Jahren gestiegene Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte steht nicht
mehr ausreichend Wohnraum zur Verfiigung. Derzeit stehen 76 sozialwohnungssuchende
Haushalte auf den Wartelisten. Die Stadt plant daher gemeinsam mit der 6rtlichen Baugenos-
senschaft ein Wohnungsbauprojekt ,fir bezahlbaren Wohnraum® mit insgesamt 18 Wohnein-
heiten, flr die Belegungsrechte erworben werden sollen, und untersucht darliber hinaus ein
weiteres Bebauungskonzept mit circa 65 Wohneinheiten fiir geringe und mittlere Einkom-
mensgruppen. Beide Projekte lassen sich aber nicht kurzfristig realisieren. Daher ist der Woh-
nungsmarkt in Bezug auf den preisglinstigen Wohnraum als angespannt anzusehen.

Eschborn

Die Stadt Eschborn erfullt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei von finf
Indikatoren. Die Stadt erfillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten Be-
trachtungsraum vier von funf Indikatoren. In Eschborn ist die Zahl der fertiggestellten Woh-
nungen und der Wohnungsbaugenehmigungen zwar gestiegen. Es sind aber keine neuen
Baugebiete entwickelt worden und auch keine Nachverdichtungsprojekte geplant. Die vom
Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind weiterhin gestiegen, im Stadtteil Nie-
derhdchststadt um 12,2 Prozent. Die jahrliche Zuzugsquote hat sich im Zeitraum vom 1. Juli
2017 bis 30. Juni 2019 von 0,26 Prozent auf 0,66 Prozent erhdht. Ebenso ist die Anzahl sozi-
alwohnungssuchender Haushalte gestiegen. Zum Stichtag 1. November 2019 haben in Esch-
born 425 Haushalte mit 924 Personen eine 6ffentlich geférderte Wohnung gesucht. Zum 1. Ja-
nuar 2020 betrug der Bestand an entsprechenden Wohnungen 380. Auch der geplante Erwerb
von Belegrechten fur rund 58 Wohneinheiten wird nicht ausreichend sein, weil bestehende
Belegungs- und Mietpreisbindungen starker wegfallen als der Neubau von 6ffentlich geférder-
ten Wohnungen dies kompensieren kann. Die Stadt beobachtet eine starke Mietpreisentwick-
lung und sieht den Wohnungsmarkt weiterhin als angespannt an.

Florsheim am Main

Die Stadt Flérsheim am Main erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin
vier von funf Indikatoren. In der Stadt sind weder Nachverdichtungsprojekte geplant noch ent-
stehen aktuell weitere neue Wohneinheiten durch Neubau. Dementsprechend ist die Anzahl
der Wohnungsbaugenehmigungen und der fertiggestellten Wohnungen rlcklaufig. Der Zuzug
in die Gemeinde ist jedoch gestiegen, so auch die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haus-
halte. Zusatzlich dazu sind auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte ge-
stiegen. Insgesamt ist der Wohnungsmarkt in Flérsheim angespannt, insbesondere wegen
des Wegfalls von o6ffentlich geférdertem Wohnraum. Die aktuelle Nachfrage uUbersteigt den
Bestand. In den kommenden Jahren werden noch weitere Wohnungen aus der Bindung fallen,
sodass sich die angespannte Situation in den kommenden Jahren weiter verscharfen wird.

Frankfurt am Main

Die Stadt Frankfurt am Main erfullt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch
drei von flnf Indikatoren. Die Stadt erflllt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erwei-
terten Betrachtungsraum vier von funf Indikatoren. Nach dem letzten Wohnbauland-Entwick-
lungsprogramm der Stadt aus dem Jahr 2019 sollen bis 2024 gut 13.400 Wohneinheiten er-
richtet werden. Zusatzlich dazu werden durch Nachverdichtungsprojekte knapp 800 weitere
Wohneinheiten jahrlich geschaffen. Durch die Nachverdichtung der Platensiedlung entstehen
bis 2021 circa 780 Wohneinheiten. Dariber hinaus versucht die Stadt unter anderem durch
eigene Wohnungsbauférderprogramme und den Erlass von Milieuschutzsatzungen die Lage
auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Insgesamt ist die Anzahl der Wohnungsbaugeneh-
migungen und der fertiggestellten Wohnungen gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gut-
achterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte angestiegen und die Stadt verzeichnet weiterhin
ein betrachtliches Bevolkerungswachstum. Zwischen den Jahren 2009 und 2018 ist die Frank-
furter Bevdlkerung um fast 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner angewachsen. Diese Ent-
wicklung konnte auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt nicht aufgefangen werden. Nach der
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Wohnungsbedarfsprognose besteht bis 2030 ein zusatzlicher Bedarf von 90.000 Wohnungen.
Auch wenn in erheblichem Umfang neuer Wohnraum hinzugewonnen wird bzw. wurde, ist es
nicht gelungen die Wohnungsversorgungsquote (Verhaltnis der Haushalte zur Anzahl der
Wohnungen) stabil zu halten. Von 2009 bis 2016 ist diese von 98,3 Prozent auf 91,2 Prozent
gesunken. In 2017 ist die Quote zwar auf 94,4 Prozent und in 2018 auf 96,3 Prozent gestiegen.
Dieser Anstieg ist aber maf3geblich auf einen rechnerischen Effekt aufgrund der Umstellung
auf die ,Statistische Gebaudedatei“ in 2017 zurlckzufiihren, nach der nun auch Wohnheime
zum Gebaude- und Wohnungsbestand gezahlt werden. Der Frankfurter Wohnungsmarkt ist
von einem als ausreichend angenommenen Wohnungsversorgungsgrad von 103 Prozent weit
entfernt und verfligt dementsprechend Uber keine Leerstandsreserve. Der Wohnungsmarkt
steht unter groRem Druck, was sich auch in den kontinuierlich steigenden Mietpreisen wider-
spiegelt. Auch in den nachsten funf Jahren ist kein grundlegender Wandel zu erwarten.

Friedrichsdorf

Die Stadt Friedrichsdorf erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur drei von funf
Indikatoren. Die Stadt erfillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten Be-
trachtungsraum vier von funf Indikatoren. Bis 2024 werden durch neue Baugebiete und Nach-
verdichtung voraussichtlich 600 Wohneinheiten geschaffen. Allerdings sind auch die vom Gut-
achterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte angestiegen, und die Nachfrage nach bezahl-
barem Wohnraum ist sehr stark. Aufgrund des gestiegenen Zuzugs und des Anstiegs der Be-
schaftigtenzahlen ist trotz intensiver Bautatigkeiten keine Entspannung des Wohnungsmarkts
zu erwarten.

Fuldabriick

Die Gemeinde Fuldabrick erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf
Indikatoren. Es soll zwar ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Es steht jedoch nicht fest,
wann dies der Fall sein wird. Die Anzahl der Wohnungsbaugenehmigungen und der fertigge-
stellten Wohnungen ist gleichbleibend, wohingegen der Zuzug in die Gemeinde gestiegen ist.
Es besteht eine groRe Nachfrage nach Wohnungen und Bauplatzen.

Ginsheim-Gustavsburg

Die Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung
funf von funf Indikatoren. Im Baugebiet Am Alten Sportplatz sind 110 neue Wohneinheiten
entstanden. Im Rahmen der Nachverdichtung werden bis Ende 2020 acht Wohneinheiten ent-
stehen. Die Anzahl der Wohnungsbaugenehmigungen und der fertiggestellten Wohnungen ist
gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenricht-
werte und der Zuzug in die Gemeinde gestiegen. Die zwei Wohnungsunternehmen (,Die Ge-
meinnitzige Baugenossenschaft Mainspitze eG*; ,Kommunale Wohnungsgesellschaft Gins-
heim-Gustavsburg®) in Ginsheim-Gustavsburg arbeiten sehr eng mit der Gemeinde zusam-
men und stellen zusammen rund 1.900 Wohnungen zur Verfligung. Durch ihre vergleichs-
weise niedrigen Mieten wird die ortsibliche Vergleichsmiete etwas gesenkt. Trotzdem ver-
zeichnet die Gemeinde circa 600 Wohnungssuchende. Insgesamt ist der Wohnungsmarkt
nach Angaben der Gemeinde angespannt.

Griesheim

Die Stadt Griesheim erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung funf von funf Indika-
toren. Bis 2030 entstehen auf der Konversionsflache Sldost in der Stadt circa 300 Wohnein-
heiten. Die Gemeinde berichtet jedoch von einer weiter gestiegenen Zuzugsrate, sodass die
zuklnftig entstehenden Wohneinheiten sowie die gestiegene Anzahl an Baugenehmigungen
kurzfristig nicht ausreichend sein werden, um die angespannte Situation auf dem Wohnungs-
markt hinreichend zu entspannen. Zudem ist die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haus-
halte in den letzten zwei Jahren gestiegen. Aufgrund des sehr hohen Mietniveaus haben
Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen groRe Schwierigkeiten bezahlbaren Wohn-
raum zu finden.
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GroRR-Gerau

Die Stadt Gro3-Gerau erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf Indi-
katoren. Bis Ende 2023 entstehen in neuen Baugebieten circa 300 Wohneinheiten und durch
Nachverdichtung circa 100 Wohneinheiten. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum
Uberwiegt erkennbar das Angebot. Die Mdglichkeiten der Innenentwicklung sind nahezu aus-
geschopft. Angesichts der anhaltenden Attraktivitdt der Rhein-Main-Region wird der Woh-
nungsmarkt nach Einschatzung der Stadt auch in Zukunft angespannt bleiben.

GroRR-Zimmern

Die Gemeinde GroR-Zimmern erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von
funf Indikatoren. In den letzten drei Jahren gab es weder nennenswerte Neubau- noch Nach-
verdichtungsprojekte. Die Anzahl der Wohnungsbaugenehmigungen und der fertiggestellten
Wohnungen ist gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch die vom Gutachterausschuss ermittel-
ten Bodenrichtwerte und der Zuzug in die Gemeinde gestiegen. Zudem ist die Zahl der sozi-
alwohnungssuchenden Haushalte in den letzten zwei Jahren gestiegen. Nach Einschatzung
der Gemeinde ist die Nachfrage nach Wohnungen in den letzten Jahren gestiegen.

Hainburg

Die Gemeinde Hainburg erflillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von finf In-
dikatoren. Bis 2022 sollen 50 neue Wohneinheiten entstehen. Die Anzahl der Wohnungsbau-
genehmigungen und der fertiggestellten Wohnungen ist gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch
die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug und die Zahl
der sozialwohnungssuchenden Haushalte in den letzten zwei Jahren sind zwar gleichblei-
bend. Das Angebot an verfligbaren Grundstlicken zu erschwinglichen Preisen ist aber mittler-
weile erschopft. Auch die verbleibenden Grundstiicke der Gemeinde werden den Bedarf nicht
decken. Nach Einschatzung der Gemeinde ist der Wohnungsmarkt angespannt.

Heusenstamm

Die Stadt Heusenstamm erflillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei
von funf Indikatoren. Die Stadt erflillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten
Betrachtungsraum vier von finf Indikatoren. Bis 2025 sollen circa 570 neue Wohneinheiten
entstehen. Durch Nachverdichtungsprojekte werden bis 2023 circa 80 neue Wohneinheiten
geschaffen. Dementsprechend ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Woh-
nungsbaugenehmigungen gestiegen. Die geplanten Wohneinheiten werden aber nicht den
vom Regionalverband FrankfurtRheinMain ermittelten Gesamtwohnungsbedarf bis 2030 von
1.276 Wohneinheiten abdecken. Zusatzlicher Druck auf den Wohnungsmarkt wird durch die
vom Gutachterausschuss ermittelten gestiegen Bodenrichtwerte und den gestiegenen Zuzug
in die Gemeinde ausgetbt. Ebenso ist die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte in
den letzten zwei Jahren gestiegen. Nach Einschatzung der Stadt ist auch in den kommenden
Jahren von einem angespannten Wohnungsmarkt auszugehen.

Kelkheim (Taunus)

Die Stadt Kelkheim (Taunus) erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch
drei von flnf Indikatoren. Die Stadt erfullt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erwei-
terten Betrachtungsraum vier von funf Indikatoren. In den kommenden funf Jahren sollen circa
180 Wohneinheiten entstehen, was jedoch kurzfristig nicht zur Entspannung des Wohnungs-
marktes fihren kann. Die Anzahl an fertiggestellten Wohnungen sowie Wohnungsbaugeneh-
migungen ist gleichbleibend. Gleichzeitig ist der Zuzug in die Gemeinde gestiegen und auch
die Zahl sozialwohnungssuchender Haushalte hat sich erhéht. Die vom Gutachterausschuss
ermittelten Bodenrichtwerte haben sich ebenfalls nach oben entwickelt. Die Stadt schatzt ihren
Wohnungsmarkt nach wie vor als angespannt ein und erwartet trotz der erwahnten Nachver-
dichtungsprojekte keine splirbare Verbesserung der Situation.
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Kelsterbach

Die Stadt Kelsterbach erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung funf von funf Indi-
katoren. Im Rahmen der Nachverdichtung werden in den nachsten drei Jahren rund 318 neue
Wohnungen entstehen. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen ist gleichbleibend; dagegen ist
die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gut-
achterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte stark gestiegen. Der Zuzug in die Gemeinde ist
ebenso gestiegen, die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte ist gleichbleibend auf
einem hohen Niveau. Zum Stichtag 1. November 2019 haben 462 Haushalte eine 6ffentlich
geforderte Wohnung gesucht. Die allgemeine Wartezeit fiir Wohnungssuchende betragt meh-
rere Jahre — dies gilt auch fiir sogenannte Notstandsfalle, weil es keine Leerstandsquote bei
Sozialwohnungen gibt. Die unmittelbare Nahe zum Frankfurter Flughafen und dessen stan-
dige Erweiterung sorgen fur eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum in Kelsterbach. Dies
gilt insbesondere fiir Bevolkerungsgruppen, die nur tber ein geringes Einkommen verfiigen.
Vor diesem Hintergrund beurteilt die Stadt die Wohnungsmarktlage in Bezug auf bezahlbaren
Wohnraum aktuell als auRerst angespannt. Selbst mit den zuvor dargestellten Projekten wird
sich dies in absehbarer Zeit nicht andern.

Kiedrich

Die Gemeinde Kiedrich erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von
funf Indikatoren. In den letzten drei Jahren sind weder neue Baugebiete in nennenswertem
Umfang entwickelt worden oder werden in absehbarer Zeit zur Baureife gebracht. Es ist zwar
ein groReres Baugebiet in Planung. Dies kann jedoch kurzfristig nicht zur Entspannung des
Wohnungsmarktes beitragen. Bis 2020 sollen aber 25 Wohneinheiten im Rahmen der Nach-
verdichtung entstehen. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbauge-
nehmigungen ist gleichbleibend. Ebenso ist der Zuzug in die Gemeinde gleichbleibend, und
die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sogar riicklaufig. Die vom Gutachteraus-
schuss ermittelten Bodenrichtwerte sind aber gestiegen. Die Nachfrage Ubersteigt das Ange-
bot. Daher beurteilt die Gemeinde den Wohnungsmarkt, insbesondere bei Mietobjekten, als
angespannt.

Kriftel

Die Gemeinde Kriftel erfullt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf Indika-
toren. Bis 2022 ist die Errichtung von circa 360 Wohneinheiten geplant. Die Zahl der fertigge-
stellten Wohnungen ist gleichbleibend. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenricht-
werte sind aber gestiegen. Ebenso sind der Zuzug in die Gemeinde und die Zahl der sozial-
wohnungssuchenden Haushalte gestiegen. Zum Stichtag 1. November 2019 haben 130 Haus-
halte eine 6ffentlich geférderte Wohnung gesucht. Aufgrund der grof3en Nachfrage nach be-
zahlbarem Wohnraum und der gestiegenen Bau- und Grundstlickspreise geht die Gemeinde
von einem angespannten Wohnungsmarkt aus.

Langen (Hessen)

Die Stadt Langen (Hessen) erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei
von funf Indikatoren. Die Stadt erfillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten
Betrachtungsraum vier von finf Indikatoren. Von 2018 bis 2024 entstanden bzw. entstehen
circa 2.200 neue Wohneinheiten in der Stadt. Bis 2024 sollen circa 300 weitere Wohneinheiten
im Rahmen der Nachverdichtung fertiggestellt werden. Zusatzlich dazu plant die Stadt fur circa
14 Wohneinheiten Belegungsrechte zu erwerben. Diese umfangreichen Wohnungsbaupro-
jekte reichen nach dem Bericht der Stadt nicht aus, um die enorme Nachfrage nach Wohnun-
gen auszugleichen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen.
Ebenso ist der Zuzug in die Stadt gestiegen. Der Wohnungsmarkt wird daher als angespannt
bewertet.
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Langenselbold

Die Stadt Langenselbold erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf
Indikatoren. Bis 2023 werden circa 128 neue Wohneinheiten und vier Achtfamilienhduser ent-
stehen. Zudem sollen im Rahmen der Nachverdichtung 162 Wohneinheiten fertiggestellt wer-
den. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist ge-
stiegen. Allerdings sind auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte und
der Zuzug in die Gemeinde gestiegen. Die Stadt bewertet den Wohnungsmarkt im Bereich
des Mietwohnungsmarkts als angespannt. Nach dem Wohnraumentwicklungskonzept wird die
Stadt den durch verschiedene Ansatze prognostizierten Wohnraumbedarf erst 2030 erfillen.

Mainhausen

Die Gemeinde Mainhausen erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf
Indikatoren. Es entstanden bzw. entstehen circa 700 neue Wohneinheiten in der Gemeinde.
Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gestiegen.
Allerdings sind auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte und der Zuzug
in die Gemeinde gestiegen. Die Gemeinde berichtet von einer sehr hohen Nachfrage an
Wohnraum und Bauplatzen. So seien die im Neubaugebiet Mainfacher erschlossenen Fla-
chen auf dem Markt férmlich verpufft. Die Gemeinde hofft auf einen Beitrag zur Dampfung
durch die ErschlieBung des Neubaugebietes Zellhausen-Siid, die jedoch erst ab Mitte 2021
geplant ist. Der Wohnungsmarkt wird daher als angespannt bewertet.

Maintal

Die Stadt Maintal erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fiinf Indikato-
ren. In den nachsten drei Jahren werden 311 Wohneinheiten entstehen, durch die sich der
Wohnungsmarkt aber nicht entspannen wird. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der
Wohnungsbaugenehmigungen ist gleichbleibend. Dagegen sind die vom Gutachterausschuss
ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Ebenso sind der Zuzug in die Stadt und die Zahl der
sozialwohnungssuchenden Haushalte gestiegen. Nach dem Bericht der Stadt ist der Woh-
nungsbedarf Uberproportional angestiegen. Trotz einer Neubautatigkeit von etwa 100
Wohneinheiten pro Jahr konnte die Nachfrage nicht befriedigt werden, was zu der jetzt akuten
Wohnungsknappheit gefuhrt hat. Die Wohnkosten sowohl im Eigentumsmarkt aber vor allem
auch fur Mieterhaushalte sind so gestiegen, dass Haushalte mit geringem Einkommen kaum
noch eine bezahlbare Wohnung finden. Verscharft wird dieses Problem durch die in den letz-
ten Jahren auslaufende Bindung von ehemals geférderten Sozialwohnungen. In Maintal ist
der Bestand in den letzten 20 Jahren von knapp 2.000 auf unter 400 Wohneinheiten gesunken.

Marburg

Die Stadt Marburg erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von funf
Indikatoren. Durch Neubau werden bis 2020/21 rund 1.050 Wohneinheiten entstehen. Zusatz-
lich dazu entstehen bis 2023/24 rund 550 weitere Wohneinheiten als Konversionsprojekte. Die
Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gestiegen. Die
vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gleichbleibend. Der Zuzug in die
Gemeinde und die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind aber gestiegen. Trotz
der neuen Wohneinheiten tUibersteigt die Nachfrage das Angebot an bezahlbarem Wohnraum.
So fehlen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in den ndchsten Jahren noch circa 300 bis
400 Wohneinheiten.

Morfelden-Walldorf

Die Stadt Moérfelden-Walldorf erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin
vier von funf Indikatoren. Bis 2025 entstehen insgesamt rund 200 neue Wohneinheiten. Vor
dem Hintergrund des gestiegenen Zuzugs in die Gemeinde sowie der angestiegenen Anzahl
sozialwohnungssuchender Haushalte ist dies aber nicht ausreichend. Die Stadt bewertet den
Wohnungsmarkt als sehr angespannt. Der Bedarf an Wohnungen fur Sozialwohnungsberech-
tigte, Obdachlose und Gefluchtete, die in den nachsten zwei Jahren anerkannt werden, wird
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auf 600 bis 700 Wohnungen geschatzt. Aktuell gibt es 430 nicht versorgte Sozialwohnungs-
berechtigte und circa 120 in Gemeinschaftsunterkiinften untergebrachte Obdachlose. Hinzu
kommt, dass der Bedarf an Wohnungen fir Geringverdiener bei Kaltmieten von mindestens
12 Euro (bei Neuvermietungen) kaum noch befriedigt werden kann. Die Stadt verfugt Gber nur
noch wenige Grundstiicke, die bebaut werden kdnnen. Sie ist daher auf Fremdinvestoren und
die Bebauung privater Grundstiicksflachen angewiesen. Die dort entstehenden Wohnbaufla-
chen richten sich allerdings vor allem an Haushalte, die sich héherpreisige Wohnungen leisten
kénnen.

Nauheim

Die Gemeinde Nauheim erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei
von funf Indikatoren. Die Gemeinde erfillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im er-
weiterten Betrachtungsraum vier von funf Indikatoren. Die Schaffung von neuem Wohnraum
ist aufgrund der Siedlungsbeschrankung nur in geringem Umfang durch Nachverdichtung
moglich. Hierdurch entstehen bis Ende 2020 22 neue Wohneinheiten. Die Zahl der fertigge-
stellten Wohnungen ist gleichbleibend, und die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen ist
leicht gestiegen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind jedoch auch
gestiegen. Der Zuzug in die Gemeinde ist leicht gestiegen, und die Zahl der sozialwohnungs-
suchenden Haushalte ist gleichbleibend. Die Gemeinde bewertet den aktuellen Wohnungs-
markt als angespannt. Aufgrund der Siedlungsbeschrankungen ist es nicht moglich, die Woh-
nungsmarktentwicklung durch neue Baugebiete positiv zu beeinflussen.

Neu-Anspach

Die Stadt Neu-Anspach erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von finf In-
dikatoren. Bis Ende 2020 wird ein neues Baugebiet mit 10 Wohneinheiten entstehen; diese
kleine Abrundung wird jedoch nicht zur Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen. Bis
Ende 2023 sollen im Rahmen der Nachverdichtung circa 170 weitere Wohneinheiten fertigge-
stellt werden. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen
ist gestiegen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind jedoch auch ge-
stiegen. Der Zuzug in die Gemeinde ist gleichbleibend, aber die Zahl der sozialwohnungssu-
chenden Haushalte ist gestiegen. Die Stadt bewertet den aktuellen Wohnungsmarkt als sehr
angespannt. Trotz der grolRen Wohnbauprojekte erwartet die Stadt durch die Elektrifizierung
der Taunusbahn (Ausbau der S-Bahnlinie S5) eine hohe Attraktivitatssteigerung und dement-
sprechend weiterhin eine angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Neu-Isenburg

Die Stadt Neu-Isenburg erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von finf In-
dikatoren. Bis voraussichtlich 2022 entstehen im Birkengewann 650 neue Wohneinheiten. Im
Stadtquartier Std werden voraussichtlich ab 2022 750 Wohneinheiten errichtet. Im Rahmen
der Nachverdichtung sollen weitere 70 Wohneinheiten entstehen. Die Zahl der fertiggestellten
Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gestiegen. Die Stadt plant den Erwerb
von Belegrechten fir insgesamt 200 Wohnungen. Allerdings sind auch die vom Gutachteraus-
schuss ermittelten Bodenrichtwerte sowie der Zuzug und die Zahl der sozialwohnungssuchen-
den Haushalte gestiegen. Die Stadt bewertet den Wohnungsdruck als hoch.

Nidderau

Die Stadt Nidderau erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von funf
Indikatoren. Frihestens in funf Jahren wird durch die Entwicklung zwei neuer Baugebiete mit
dem Bau von rund 690 neuen Wohneinheiten begonnen werden. Dies wird kurzfristig nicht
zur Entspannung des Wohnungsmarktes fiihren. Dies liegt auch an dem gestiegenen Zuzug
in die Stadt und dem Anstieg der sozialwohnungssuchenden Haushalte. Zusatzlich dazu sind
auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Die Stadt verzeich-
net seit Jahren durch die attraktive Lage und die Nahe zur Stadt Frankfurt am Main eine hohe
Nachfrage nach Wohnraum und insbesondere nach preiswertem stadtischem Wohnraum.
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Nach Einschatzung der Stadt werden die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 2020 die
Nachfrage nach preiswertem Wohnraum nochmals verstarken.

Obertshausen

Die Stadt Obertshausen erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier
von funf Indikatoren. In den letzten drei Jahren sind weder neue Baugebiete in nennenswer-
tem Umfang entwickelt worden oder werden in absehbarer Zeit zur Baureife gebracht noch
gibt es aktuell Nachverdichtungsprojekte. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Zahl
von Wohnungsbaugenehmigungen sind gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der wohnungssu-
chenden Haushalte sind jedoch ebenso gestiegen. Auch die vom Gutachterausschuss ermit-
telten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Die Stadt bewertet den Wohnungsmarkt daher als an-
gespannt. Eine nennenswerte Steigerung bei der Schaffung von Wohnraum ist nach Aussage
der Stadt nicht mdglich, da Bauland fehlt. Wohnraum wird aktuell nur durch innerstadtische
Verdichtung in geringem Umfang geschaffen.

Offenbach am Main

Die Stadt Offenbach am Main erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von
funf Indikatoren. Auch wenn in den nachsten zwei bis vier Jahren circa 4.600 neue Wohnein-
heiten durch Neubau und Nachverdichtungsprojekte fertiggestellt werden, was zu einer Ent-
spannung des Wohnungsmarktes fiihren kann, ist der Zuzug in Offenbach sehr stark gestie-
gen. Das IWU prognostizierte Offenbach fiir den Zeitraum von 2014 bis 2020 ein Bevolke-
rungswachstum von sechs Prozent und 127.700 Einwohner (u.a. ,WWohnungsbedarfsprognose
fur hessische Landkreise und kreisfreie Stadte®, IWU 2017). Fir 2020 bis 2030 werden drei
Prozent (131.700 Einwohner) und 2030 bis 2040 nochmals vier Prozent (136.400 Einwohner)
prognostiziert. Die Berechnung des Hessischen Landesamtes bestatigt diese Prognose mit
14 Prozent Zuwachs von 2018 bis 2040. Nach Angaben der Stadt wurde der prognostizierte
Zuwachs jedoch bereits erreicht. Die Stadt verzeichnet aktuell eine Einwohnerzahl von
139.849 Einwohnern. Die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte ist zwar in den letz-
ten drei Jahren leicht ricklaufig, aber weiterhin hoch. Zum Stichtag 1. November 2019 haben
1.319 Haushalte eine 6ffentlich geférderte Wohnung gesucht. Im Jahr 2018 befanden sich
circa 2.500 Haushalte auf der Warteliste der Gemeinnutzige Baugesellschaft Offenbach. Ende
2018 standen in Offenbach 70.429 Personenhaushalten lediglich 61.713 Wohnungen zur Ver-
fugung, was einer Wohnungsversorgungsquote von 87,5 Prozent entspricht. Derzeit fehlen in
Offenbach uber 10.000 Wohnungen. Laut der Wohnungsbedarfsprognose des IWU besteht
bis 2030 ein Bedarf von circa 13.719 zusatzlichen Wohnungen. Der Mangel an Bauland ver-
ursachte 2018 eine Preissteigerung von 87 Prozent bei baureifem Land fir den Geschoss-
wohnungsbau. Die massiv gestiegenen Baulandpreise fiir den Geschosswohnungsbau fiihren
zu weiteren erheblichen Kostensteigerungen im Miet- und Eigentumsmarkt. Die aktuelle
Corona-Pandemie und deren Folgen wird die Nachfrage nach gliinstigem Wohnraum weiter
erhéhen. Dem Schutz von Mieterinnen und Mietern kommt nach Auffassung der Stadt daher
eine gesteigerte Bedeutung zu.

Pfungstadt

Die Stadt Pfungstadt erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf Indika-
toren. Bis 2022 werden circa 100 Wohneinheiten entstehen. Die Zahl fertiggestellter Wohnun-
gen sowie die Zahl von Wohnungsbaugenehmigungen sind gleichbleibend. Der Zuzug und
die Zahl der wohnungssuchenden Haushalte sind jedoch gestiegen. Auch die vom Gutachter-
ausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten ist
nicht geplant. Die Stadt bewertet die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum als gigantisch.
Aufgrund der Rahmenbedingungen wird die Stadt neues Bauland weder in einem verniinftigen
Zeitfenster noch zu vernlnftigen Preisen schaffen.
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Raunheim

Die Stadt Raunheim erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung funf von funf Indika-
toren. In den letzten drei Jahren sind weder neue Baugebiete in nennenswertem Umfang ent-
wickelt worden oder werden in absehbarer Zeit zur Baureife gebracht, noch gibt es aktuell
Nachverdichtungsprojekte. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Zahl von Woh-
nungsbaugenehmigungen sind gleichbleibend. Der Zuzug und die Zahl der sozialwohnungs-
suchenden Haushalte sind ebenso gleichbleibend. Die vom Gutachterausschuss ermittelten
Bodenrichtwerte sind dagegen gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten ist nicht geplant.
Aufgrund der Siedlungsbeschrankung wegen der Nahe zum Frankfurter Flughafen kann kein
neuer Wohnraum in Raunheim geschaffen werden. Es gibt keine freien Wohnbauflachen. Die
Stadt bewertet den Wohnungsmarkt daher als sehr angespannt.

Rosbach vor der Hohe

Die Stadt Rosbach vor der Hohe erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von
funf Indikatoren. Weder in den letzten drei Jahren noch in absehbarer Zeit werden Neubau-
projekte in der Stadt realisiert. Allerdings sollen bis 2022 circa 20 Wohneinheiten im Rahmen
der Nachverdichtung entstehen. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Zahl von Woh-
nungsbaugenehmigungen sind zwar gestiegen. Der Zuzug ist aber aufgrund der guten Anbin-
dung an die Stadt Frankfurt am Main und den Flughafen ebenso gestiegen; lediglich die Zahl
der sozialwohnungssuchenden Haushalte ist gleichbleibend. Die vom Gutachterausschuss er-
mittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten fir 15 Wohnun-
gen ist geplant. Dieser Erwerb sowie die 0. g. neuen Wohneinheiten fiihren aber nicht zur
Entspannung des Wohnungsmarktes. Die Stadt bewertet den Wohnungsmarkt als ange-
spannt.

RofRdorf

Die Gemeinde Rofddorf erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung funf von finf In-
dikatoren. In den nachsten drei bis funf Jahren werden zwar circa 150 Wohneinheiten durch
Neubau und Nachverdichtung entstehen. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Zahl
von Wohnungsbaugenehmigungen sind gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gutachter-
ausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der sozialwoh-
nungssuchenden Haushalte sind ebenso gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten fur
circa 10 Wohnungen ist geplant. Die Gemeinde bewertet den Wohnungsmarkt als stark ange-
spannt. Dies hat sich nach Angabe der Gemeinde in dem vor kurzem ausgewiesenen Bauge-
biet ,Im Munkel“ gezeigt. Die Nachfrage nach Wohnbauplatzen habe die Zahl der zur Ver-
marktung stehenden Bauplatzen um das drei- bis vierfache Uberstiegen. Auch die Nachfrage
nach freien und bezahlbaren Wohnungen kdnne in Rol3dorf nicht erfillt werden. Deshalb
werde die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum nun verstarkt vorangetrieben.

RUsselsheim am Main

Die Stadt Russelsheim am Main erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von
funf Indikatoren. In den nachsten drei Jahren werden zwar circa 1.900 Wohneinheiten durch
Neubau und Nachverdichtung entstehen. Zudem sind im Opel Altwerk Wohneinheiten mit ei-
ner Gesamtflache von 15.000 gm in Planung. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die
Zahl von Wohnungsbaugenehmigungen sind gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gut-
achterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der sozial-
wohnungssuchenden Haushalte sind ebenso gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten
fur circa 131 Wohnungen ist geplant. Trotz dieser Malnahmen bewertet die Stadt den Woh-
nungsmarkt als zunehmend angespannt. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 befanden sich
circa 1.600 Personen auf der Wohnungsbewerberliste der stadtischen Wohnungsbaugesell-
schaft, davon 350 Personen mit Wohnberechtigungsschein. Im Fall 6ffentlich geférderter Woh-
nungen lag die Wartezeit in 2019 bei 24 Monaten (1-3 Zimmer) und 22 Monaten (>= 4 Zim-
mer). Laut Marktmietenbericht aus 2019 sind die Quadratmeterpreise gegenuber 2012 um 20
Prozent gestiegen. Die Neubau- und Nachverdichtungsprojekte werden friihestens in einigen
Jahren zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen.
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Schwalbach am Taunus

Die Stadt Schwalbach am Taunus erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung wei-
terhin vier von funf Indikatoren. Weder in den letzten drei Jahren noch in absehbarer Zeit
werden Neubauprojekte in der Stadt durchgefiihrt. Die Anzahl fertiggestellter Wohnungen so-
wie die Anzahl an Wohnungsbaugenehmigungen sind zwar gestiegen. Allerdings sind auch
die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug ist ebenso
gestiegen; die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte ist in den letzten zwei Jahren
gleichbleibend. Die Stadt ist eine der am dichtesten besiedelten Stadte Hessens. Es gibt kaum
Flachen, die zur Schaffung von weiterem Wohnraum geeignet waren. Es ist daher mit einer
weiteren Verscharfung der Situation am Wohnungsmarkt zu rechnen. Gleichzeitig steigen die
Immobilien- und Mietpreise. Gerade fur junge Familien wird es immer schwieriger bezahlbaren
Wohnraum zu finden.

Steinbach (Taunus)

Die Stadt Steinbach (Taunus) erfullt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von
funf Indikatoren. Bis 2023 sind circa 130 Wohneinheiten in neuen Baugebieten geplant; bis
2022 sollen circa 150 Wohneinheiten im Rahmen der Nachverdichtung geschaffen werden.
Die Anzahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Anzahl an Wohnungsbaugenehmigungen
sind gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte
gestiegen. Der Zuzug in die Stadt und die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind
ebenso gestiegen. In Steinbach besteht ein grolter Wohnraumbedarf. Gerade im Bereich der
offentlich geférderten Wohnungen steigt dieser Bedarf an. Durch Nachverdichtung und Neu-
bauten wurde bereits neuer Wohnraum geschaffen, was aber nicht zu einer Entlastung des
Wohnungsmarktes gefuhrt hat. Die steigende Zahl an Wohnungssuchenden zeigt dies deut-
lich. Bis Ende 2022 enden fir weitere Wohnungen die Belegungsbindungen; der geplante
Erwerb von Belegungsrechten fur circa zwei bis drei Wohnungen kann diesen Verlust nicht
ausgleichen.

Usingen

Die Stadt Usingen erfillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von funf Indikato-
ren. Es sind bereits circa 90 Wohneinheiten durch Neubau entstanden. Bis voraussichtlich
2022 werden circa 320 Wohneinheiten hinzukommen. Die Anzahl fertiggestellter Wohnungen
sowie die Anzahl an Wohnungsbaugenehmigungen sind gestiegen. Allerdings sind auch die
vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der
sozialwohnungssuchenden Haushalte sind ebenso gestiegen. Die Stadt bewertet die Nach-
frage nach Wohnraum als hoch. Trotz der geplanten Neubauten wird diese Nachfrage durch
den vorgesehenen Ausbau der S 5 von Frankfurt nach Usingen im Jahr 2023 weiter steigen.

Viernheim

Die Stadt Viernheim erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von finf Indika-
toren. Es sollen circa 234 Wohneinheiten in einem Neubaugebiet entstehen. Die Anzahl der
fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gleichbleibend. Die
vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Der Zuzug und die Zahl
der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind auch gestiegen. Der Erwerb von Belegungs-
rechten fir circa 55 Wohnungen ist geplant. Die stetige Nachfrage nach Baugrundstticken flr
eine Wohnbebauung kann aktuell nur bedingt im Bereich bestehender Baugebiete gedeckt
werden. FUr die Stadt Viernheim werden auch langerfristig Bevolkerungszuwachse prognos-
tiziert.

Walluf
Die Gemeinde Walluf erflllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung lediglich drei von

funf Indikatoren. Die Stadt erfillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten
Betrachtungsraum vier von finf Indikatoren. Bis Anfang 2021 sollen insgesamt 131 Wohnein-
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heiten im Rahmen von Neubaugebieten und Nachverdichtungsprojekten entstehen. Die An-
zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gleichblei-
bend. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Der Zuzug in
die Gemeinde ist auch gestiegen; dagegen ist die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haus-
halte in den letzten zwei Jahren gleichbleibend. Nach Einschatzung der Gemeinde besteht
aufgrund der geographischen Lage und der direkten Anbindung an das Ballungszentrum
Rhein-Main ein erhéhter Wohnraumbedarf.

Weiterstadt

Die Stadt Weiterstadt erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von
funf Indikatoren. In der Stadt ist keine Neubautatigkeit in nennenswertem Umfang geplant. Im
Jahr 2020 sollen aber 36 Wohneinheiten durch Nachverdichtung entstehen. Dies ist allerdings
nicht ausreichend. Die Stadt bewertet den Wohnungsmarkt weiterhin als sehr angespannt.
Aktuell leben 258 Personen in Gemeinschaftsunterkiinften fir Asylbewerber. Davon sind 106
Personen anerkannt und haben eine Aufforderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg sich
eine Wohnung zu suchen. Gerade die Vermittlung von anerkannten Asylbewerbern in sozial
geférderte Wohnungen gestaltet sich nach wie vor schwierig. In 2018 wurden lediglich 12 6f-
fentlich geférderte Wohnungen vermittelt. In 2019 waren es lediglich finf Sozialwohnungen.

Wiesbaden

Die Stadt Wiesbaden erfiillt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung lediglich drei von
funf Indikatoren. Die Stadt erfillt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensitat im erweiterten
Betrachtungsraum vier von fiinf Indikatoren. Nach derzeitigem Planungsstand sollen in Wies-
baden in den nachsten zwei bis flinf Jahren circa 1.800 Neubau- und Nachverdichtungspro-
jekte entstehen. Diese Projekte werden jedoch nicht signifikant zur Entspannung des Woh-
nungsmarktes beitragen. Die Stadt Wiesbaden selbst schatzt den Wohnungsmarkt weiterhin
als angespannt ein, da die im Rahmen des Neubaus und der Nachverdichtung entstehenden
Wohnungen nur zum geringen Teil den Haushalten mit geringen und mittleren Einkommen zu
Gute kommen werden. Im Segment des bezahlbaren Wohnraums sieht die Stadt einen grof3en
Nachholbedarf. Im langjahrigen Mittel sind 3.325 Haushalte als wohnungssuchend registriert.
Zudem besteht mit circa 425 Haushalten eine hohe Zahl an Flichtlingen mit Sozialgesetzbuch
(SGB) 1I-Bezug, die noch in Gemeinschaftsunterkinften untergebracht sind. Ebenso sind der-
zeit circa 130 Haushalte mit rund 340 Personen in Notunterkiinften untergebracht. In den
Stadtteilen mit sozialen Bedarfslagen hat sich die Wohnflachenversorgung in den vergange-
nen Jahren verschlechtert. Dabei steigt die Zahl der Haushalte, die Leistungen nach SGB I
und XII oder Wohngeld beziehen, kontinuierlich an.

Untersuchung von Gemeindeteilen

Der Bundesgesetzgeber ermdglicht es, die Regelungen der §§ 556d BGB ff. nicht nur fir das
gesamte Gemeindegebiet, sondern auch fir einzelne Gemeindeteile anzuwenden. Fur die
Ausnahme von einzelnen Gemeindeteilen kénnen fiir die kreisfreien Stadte sowie ausge-
wahlte Sonderstatusstadte, die Uber ausreichend Fallzahlen verfligen, nur zwei der flir ganze
Gemeinden untersuchten Indikatoren herangezogen werden:

1. Mittlere rechnerische Preissteigerungsrate der Angebotsbasismiete fir eine Standardwoh-
nung im Zeitraum 2014 bis 2019. Die Veranderung der Angebotsmieten darf dabei die
jahrliche Verénderung der mittleren Angebotsmiete in den hessischen Gemeinden (5 %)
nicht Gberschreiten.

2. Mittelwert der rechnerischen Angebotsbasismiete fir eine Standardwohnung im Zeitraum
2015 bis 2019. Hierbei muss das Mietenniveau des Gemeindeteils unterhalb des Mietni-
veaus der Gesamtgemeinde liegen.

Die Prufung des Ausschlusses von Gemeindeteilen musste allein auf Grundlage der Indikato-
ren Mietpreiswachstum und Miethdhe erfolgen, da die Daten fir die anderen Indikatoren nicht
fur Untersuchungsgebiete unterhalb der Gemeindeebene zur Verfigung stehen. Da damit ein
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grélReres Mald an statistisch bedingter und sachlich begriindeter Unsicherheit verbunden ist,
wurde ein zweistufiges Verfahren gewahlt, d. h. es erfolgte in der ersten Stufe eine Auswahl
der Gesamtstadt auf Grundlage der funf Indikatoren, danach wurde ein Ausschluss von Ge-
meindeteilen auf Grundlage der zwei Indikatoren gepriift.

Dementsprechend wurde untersucht, ob sich in einzelnen Gemeindeteilen die Wohnungs-
marktlage so stark von der Gesamtgemeinde unterscheidet, dass in diesem Gemeindeteil
keine besondere Gefahrdung der ausreichenden Versorgung der Bevolkerung mit Mietwoh-
nungen zu angemessenen Bedingungen vorliegt. Aufgrund der verfligbaren Fallzahlen war
eine Untersuchung einzelner Gemeindeteile auf eine begriindete Ausnahme von der stadtwei-
ten Einordnung als angespannter Wohnungsmarkt lediglich in den Stadten Darmstadt, Frank-
furt am Main, Offenbach am Main, Wiesbaden und Bad Homburg vor der Héhe zielfihrend
moglich.

Bereits in den Gutachten im Jahr 2015 und 2018 wurden im Rahmen der Einzelfallprifung nur
in wenigen Gemeindeteilen Verdachtsmomente aufgezeigt, die darauf hindeuten, dass be-
stimmte Gemeindeteile von der Giiltigkeit der Verordnung im Gemeindegebiet ausgenommen
werden sollten. Die Herausnahme von Gemeindeteilen aus dem Geltungsbereich der ersten
Mietenbegrenzungsverordnung vom 17. November 2015 war aufgrund der Datenlage zum
damaligen Zeitpunkt in der Gesamtabwagung angemessen.

Zum Erstellungszeitpunkt des Gutachtens im Jahr 2015 herrschte in den untersuchten Stad-
ten, mit Ausnahme der Stadt Darmstadt, ein divergentes rdumliches Entwicklungsmuster, d.
h. hochpreisige, in der Regel zentrale Stadtteile waren auch diejenigen mit den hdheren
Wachstumsraten. Das bedeutete, dass Gemeindeteile, deren Mietpreisniveau und Mietpreis-
steigerungsrate unter dem gesamtstadtischen Mittel lagen, auch diejenigen waren, die am
wenigsten von nachfragebedingter Wohnungsknappheit betroffen waren. Damit war der Aus-
schluss dieser Gemeindeteile auch in Einordnung und im Vergleich zur gesamtstadtischen
Situation und der laufenden Entwicklung noch zu rechtfertigen.

In dem Gutachten von 2015 wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, dass sich in Folge
raumlicher Ubersprungeffekte der Nachfrage — gerade auch bei einer unklaren oder konver-
gierenden Mietpreisdynamik - die Mietpreissteigerung in Zukunft auch auf die preisgunstige-
ren Randlagen ausdehnen kann. In der Fortschreibung des Gutachtens im Jahre 2018 konn-
ten diese Ubersprungeffekte auch fiir Darmstadt und Frankfurt am Main vom IWU festgestellt
werden. In Darmstadt hat sich das Mietpreiswachstum von den zentralen Stadtteilen auf die
Randbezirke ausgedehnt. Auch in Frankfurt am Main hat sich das anfangs noch stark auf
hochpreisige, zentrale Lagen begrenzte Mietpreiswachstum im fortgeschriebenen Betrach-
tungszeitraum durch Ubersprungeffekte auf die Randbereiche ausgedehnt, wo es zum Teil zu
deutlichen nachholenden Wachstumstendenzen kommt. Das urspringlich vorhandene raum-
liche Entwicklungsmuster bestand nicht mehr.

Im Rahmen der Fortschreibung 2020 haben sich in den Gemeindeteilen der untersuchten
Stadte unterschiedliche Strukturmuster gezeigt. So sind in Darmstadt und Wiesbaden konver-
gierende Wachstumsmuster erkennbar. Das bedeutet, dass relativ preisglinstige Stadtteile
eine Uberdurchschnittliche Mietpreissteigerungsrate aufweisen, und damit die Mietpreissprei-
zung zwischen niedrigpreisigen und héherpreisigen Stadtteilen im Zeitablauf abnimmt. Dage-
gen ist in der Stadt Frankfurt am Main eine unklare Dynamik zu verzeichnen. Hier weisen
relativ niedrigpreisige Stadtteile eine Uberdurchschnittliche, aber auch eine geringere Preis-
steigerungsrate auf. Gerade durch diese unklare oder konvergente Entwicklung ist ein Nach-
weis der abweichenden Entwicklung in einzelnen Stadtteilen nur schwer zu flhren.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt kann daher nicht mehr alleine aus der Erfiillung der beiden Be-
dingungen Mietpreisniveau und Mietpreiswachstum unter dem gesamtstadtischen Mittel direkt
auf die Sachgerechtigkeit eines Ausschlusses geschlossen werden. Dies gilt insbesondere fir
einen erheblichen Anteil an Gemeindeteilen, die nur sehr knapp unter den Schwellenwerten
liegen. Das gleiche gilt fir die Gemeindeteile, die aufgrund von geringen Fallzahlen abwei-
chend beurteilt wurden. Hier liegt keine ausreichende Datengrundlage fur eine ausreichende
Bewertung des Wohnungsmarktes vor.
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Im Ergebnis bedeutet das, dass im Vergleich der Gutachtenergebnisse aus dem Jahr 2015
mit der Fortschreibung im Jahr 2020 keine konstante Entwicklung festzustellen ist. Die geringe
Stabilitat bei der Zuordnung einzelner Stadtteile im Vergleich zur Fortschreibung 2018 deutet
auf eine insgesamt unklare Datenlage hin, welche einer erhéhten statistischen Streuung un-
terliegt und die eine Bewertung der Ergebnisse erschwert. Dagegen zeigt die Berlcksichti-
gung von funf Indikatoren, dass die Anspannung auf den Mietwohnungsmarkten in Hessen
insgesamt gestiegen ist. Ebenso sind auch durch die vorgenannten Nachholeffekte erhebliche
Veranderungen im Mietpreisniveau und der Mietpreisdynamik der einzelnen Stadtteile festzu-
stellen. Die Herausnahme von Stadtteilen, bei denen aktuell die beiden Indikatoren erfillt sind,
wirde aufgrund der bisherigen Erfahrungen voraussichtlich zu Nachholeffekten in diesen
Stadtteilen fihren.

War der Ausschluss einzelner Gemeindeteile im Jahr 2015 noch gerechtfertigt, ist ein Aus-
schluss aufgrund der Mietpreisentwicklung bzw. der festgestellten Nachholeffekte nicht mehr
sachgerecht.

Insgesamt ist festzustellen, dass unter der aktuellen Mietpreisentwicklung die Betrachtung von
nur zwei Indikatoren nicht ausreicht, um einzelne Stadtteile herauszunehmen. Es kann daher
nur die gesamtstadtische Struktur berlicksichtigt werden. Aufgrund der vorgenannten Entwick-
lungen reichen zwei Indikatoren nicht mehr aus, um eine abweichende Wohnungsmarktlage
in einzelnen Stadtteilen nachzuweisen und damit eine Herausnahme zu rechtfertigen. Es ist
daher nur die Erfullung der Voraussetzungen fiir die gesamte Gemeinde mafgeblich.

Zu§ 2

Mit der Ubergangsregelung in § 2 Abs. 1 ist die Ubergangsregelung des § 2 Abs. 3 der Kap-
pungsgrenzen- und Kindigungsbeschrankungsverordnung vom 23. September 2019 Uber-
nommen worden. In den Gemeinden Bad Soden am Taunus, Darmstadt, Frankfurt am Main,
Kelkheim (Taunus), Oberursel (Taunus), Schwalbach am Taunus und Wiesbaden gilt die ver-
langerte Kiundigungsbeschrankung von funf Jahren fort, sofern das vermietete Wohnungsei-
gentum vor dem 1. September 2019 verauRert wurde. Mit dieser Ubergangsregelung wird das
Vertrauen auf die bisher bestehende Rechtslage geschutzt.

Mit der Ubergangsregelung in § 2 Abs. 2 ist die Ubergangsregelung in § 2 Abs. 1 der Kap-
pungsgrenzen- und Kindigungsbeschrankungsverordnung vom 23. September 2019, die fur
die Stadte Kronberg im Taunus und Russelsheim am Main gilt, ibernommen worden.

Mit der Ubergangsregelung in § 2 Abs. 3 wird sichergestellt, dass in den 27 Gemeinden, die
bereits im Geltungsbereich der Kappungsgrenzen- und Kindigungsbeschrankungsverord-
nung vom 23. September 2019 waren und weiterhin Uber angespannte Wohnungsmarkte ver-
fugen, die bisherige Rechtslage unverandert bestehen bleibt. Die mit der Kappungsgrenzen-
und Kindigungsbeschrankungsverordnung vom 23. September 2019 erfolgte Verlangerung
der Kundigungssperrfrist auf acht Jahre gilt weiterhin erst fir VerdufRerungen nach dem
31. August 2019.

Mit der Ubergangsregelung in § 2 Abs. 4 wird sichergestellt, dass die bislang geltende Kiindi-
gungssperrfrist von acht Jahren fir die Gebiete der Gemeinden Hattersheim am Main, Hof-
heim am Taunus, Kassel und Oberursel (Taunus), deren Wohnungsmarkte nicht mehr als
angespannt anzusehen sind, weiter gilt, sofern das vermietete Wohnungseigentum vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung verauf3ert wurde. Fir bestehende Mietverhaltnisse soll in die-
sem Fall nicht die kirzere Kiindigungssperrfrist von drei Jahren nach § 577a Abs. 1 BGB gel-
ten. Hierdurch werden die Mieterinnen und Mieter geschutzt, die im Vertrauen auf die bislang
geltende achtjahrige Kiindigungssperrfrist auf den Erwerb der Wohnung verzichtet haben. Die
Ubergangsregelung ist auch gegentiiber der Erwerberin und dem Erwerber vertretbar, da noch
beim Erwerb des umgewandelten Wohnraums die verlangerte Kiindigungsbeschrankungsfrist
von acht Jahren galt.
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Mit der Ubergangsregelung in § 2 Abs. 5 wird sichergestellt, dass in den 22 Gemeinden, die
neu in den Geltungsbereich der Verordnung aufzunehmen waren, die verlangerte Kindi-
gungsbeschrankung von acht Jahren zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Vermie-
terinnen und Vermieter gleitend eintritt. Ahnlich wie die Mieterinnen und Mieter haben Erwer-
berinnen und Erwerber ihre wirtschaftliche Entscheidung auf der Grundlage der geltenden
Rechtslage getroffen. In den 22 Gemeinden war spatestens seit dem 24. September 2020
damit zu rechnen, dass die Kiindigungssperrfrist auch dort verlangert wird. Daher soll in die-
sen 22 Gemeinden die verlangerte Kiindigungssperrfrist von acht Jahren nur fir VerauRerun-
gen seit dem 24. September 2020 gelten. Mit der Ubergangsregelung in § 2 Abs. 5 werden
die Bestandsinteressen der Vermieterinnen und Vermieter ausreichend gewahrt.

Zu§3

Die Verordnung ist nach § 556d Abs. 2 Satz 5 des Biirgerlichen Gesetzbuchs zu begriinden.
Damit die Begriindung zusammen mit der Verordnung verdéffentlicht werden kann, ist sie in
der Anlage der Verordnung enthalten.

Zu§4

Aufgrund der Neufassung der Verordnung zur Bestimmung des Geltungsbereichs der bun-
desrechtlichen Mieterschutzvorschriften wurden die Hessische Mietenbegrenzungsverord-
nung sowie die Kappungsgrenzen- und Kiindigungsbeschrankungsverordnung aufgehoben.

Zu§5

Die Norm regelt das In- und AuBerkrafttreten der Verordnung. Die Ermachtigungen in den
§ 558 Abs. 3 Satz 3 BGB und § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB sehen den Erlass einer Rechtsver-
ordnung fir die Dauer von héchstens fiinf Jahren vor. Die Ermachtigung in § 556d Abs. 2 Satz
4 BGB sieht eine Geltungsdauer maximal bis zum 31. Dezember 2029 vor. Die Gebietskulisse
soll in einem Jahr mit Hilfe eines Gutachtens und anhand der dann aktuell verfigbaren statis-
tischen Daten erneut Uberpruft werden. Deshalb wird fir die Verordnung zunachst eine Gel-
tungsdauer von einem Jahr bestimmt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
Begriindung:

Der Bundesgesetzgeber hat die Verordnungsermachtigung fur die Landesregierungen in § 556d
Abs. 2 Satz 1 BGB zuletzt gedndert durch Gesetz vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 163) zur
Bestimmung angespannter Wohnungsmarkte zum 31. Dezember 2029 verlangert (vgl.
§ 556d Abs. 2 Satz 4 BGB). Die Gebietskulisse der angespannten Wohnungsmarkte wird anhand
neuer statistischer Daten evaluiert werden. Daher wird die Mieterschutzverordnung aus dem Jahr
2020 unter Beibehaltung der bisherigen Gebietskulisse zunachst bis zum 25. November 2026
verlangert.

Die Begrindung zu Teil A ,Allgemeiner Teil“ wird in Bezug auf die geanderte Verordnungser-
machtigung aktualisiert. In Teil B ,Zu den einzelnen Vorschriften® wird lediglich die Begriindung
zu der Geltungsdauer in § 5 verandert.

Im Ubrigen wird daher die amtliche Begriindung zur Mieterschutzverordnung aus dem Jahr 2020
gemal (GVBI. S. 802) nochmals wiedergegeben.

Nach Artikel 2 kann die Anderungsverordnung sofort nach Verkiindung in Kraft treten.
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Wiesbaden, den 12. November 2025
Hessische Landesregierung
Der Ministerprasident
Rhein
Der Minister fur Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und lI&dndlichen Raum

Mansoori

Hessische Staatskanzlei




	Verordnung zur Änderung der Mieterschutzverordnung*) 
	Vom 12. November 2025 
	Artikel 1  
	Verordnung zur Änderung der Mieterschutzverordnung*) 

	1. Begründung gemäß § 556d Abs. 2 Satz 5 und 6 BGB 
	§ 556d Abs. 2 Satz 5 und 6 BGB normiert eine Begründungspflicht für die Rechtsverordnung. Aus der Begründung muss sich ergeben, aufgrund welcher Tatsachen ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. Die Auswahl der Gebiete erfordert eine sorgsame Überprüfung der Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Gebietsbestim-mung. 
	1. Begründung gemäß § 556d Abs. 2 Satz 5 und 6 BGB 

	5. Relative Wohnversorgungsquote 2018; Schwellenwert 103 Wohnungen pro 100 Haushalte und niedriger. 
	Die fünf Indikatoren sind aus ökonomischer Sicht geeignet, jeweils bestimmte Aspekte ange-spannter Wohnungsmärkte zu verdeutlichen und für das Land Hessen mit der verfügbaren Datenlage zu quantifizieren. Es besteht daher kein Anlass, für die landesweite vergleichende Untersuchung der Voraussetzungen andere oder zusätzliche als die vom Bundesgesetzgeber genannten Indikatoren einzubeziehen.  
	Die Indikatoren sind jedoch einzeln betrachtet nicht hinreichend, um aus ökonomischer Sicht das Vorliegen angespannter Wohnungsmärkte gesichert zu begründen. Zunächst ist nicht da-von auszugehen, dass die Indikatoren den gleichen Sachverhalt ausdrücken, also vollständig substituierbar sind. Zwar ist eine gewisse Überdeckung der Aussage einzelner Indikatoren nachvollziehbar (beispielsweise Leerstand und Wohnungsdefizit) und auch sachlogisch gefor-dert. Angesichts der unterschiedlichen räumlichen Ausprägungen und zeitlichen Stellung der Gemeinden im Wohnungsmarktzyklus ist eine volle Austauschbarkeit einzelner Indikatoren, das heißt die Möglichkeit, den gleichen Sachverhalt durch wahlweise verschiedene Indikato-ren in gleicher Weise ausdrücken zu können, jedoch nicht gegeben. Die Stützung auf einen einzelnen Indikator ist daher nicht ausreichend, um das Vorliegen von angespannten Woh-
	5. Relative Wohnversorgungsquote 2018; Schwellenwert 103 Wohnungen pro 100 Haushalte und niedriger. 

	Erfüllt eine Gemeinde anhand des Gutachtens vier von fünf Indikatoren, ist dies ein wichtiger Anhaltspunkt für einen angespannten Wohnungsmarkt. Es bedarf aber zur vollständigen Be-urteilung einer qualifizierten Bestätigung der wissenschaftlichen Einschätzung. Betrachtet wird in zeitlicher Hinsicht die Situation des jeweiligen Wohnungsmarktes und die voraussichtliche Entwicklung parallel zur Geltungsdauer der Verordnung. Erfolgt entweder keine Selbstein-schätzung oder erfolgt diese in nicht qualifizierter Weise, kann keine Gesamtabwägung statt-finden, die den Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum rechtfertigt. 
	Erfüllt eine Gemeinde anhand des Gutachtens bereits fünf von fünf Indikatoren, sind die An-forderungen an die qualifizierte Selbsteinschätzung weniger hoch. 
	Erfüllt eine Gemeinde anhand des Gutachtens vier von fünf Indikatoren, ist dies ein wichtiger Anhaltspunkt für einen angespannten Wohnungsmarkt. Es bedarf aber zur vollständigen Be-urteilung einer qualifizierten Bestätigung der wissenschaftlichen Einschätzung. Betrachtet wird in zeitlicher Hinsicht die Situation des jeweiligen Wohnungsmarktes und die voraussichtliche Entwicklung parallel zur Geltungsdauer der Verordnung. Erfolgt entweder keine Selbstein-schätzung oder erfolgt diese in nicht qualifizierter Weise, kann keine Gesamtabwägung statt-finden, die den Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum rechtfertigt. 

	a) Soziale Wohnraumförderung 
	Zur Unterstützung von Haushalten, die sich aus eigener Kraft am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, stellt das Land für die soziale Wohnraumförderung von 2019 bis 2024 rund 2,2 Milliarden Euro bereit. Mit diesen Mitteln fördert das Land den Mietwoh-nungsneubau - auch für mittlere Einkommen -, die Modernisierung von Mietwohnungen sowie den Bau von Studentenwohnungen. Das Land hat im Sommer 2018 für diese Bereiche der Förderung eine neue Richtlinie mit verbesserten Förderkonditionen erlassen; 2020 wurden die Förderkonditionen nochmals (deutlich) verbessert. Daneben wird auch die Beseitigung von baulichen Hindernissen im Eigentum gefördert. Ziel dieser Förderung ist es, dass behinderte Menschen in ihren Wohnungen weiterhin einen eigenen Haushalt führen sowie selbstständig und unabhängig leben können. Auch die Bildung von Wohneigentum durch Neubau oder Er-werb von Gebrauchtimmobilien werden vom Land unterstützt. Ebenso wird der Kauf von Be-legungsrechten zur Verlängerung oder zum Erwerb neuer Sozialbindungen gefördert. Die För-dermittel für diesen Bereich wurden 2020 um das 3,5-fache auf 14 Mio. Euro erhöht und sollen auf diesem Niveau verstetigt werden. Parallel dazu wurden 2020 die entsprechenden Förder-konditionen verbessert. 
	a) Soziale Wohnraumförderung 

	Der „Große Frankfurter Bogen“ orientiert sich bei seinem räumlichen Umgriff an der Schie-neninfrastruktur und zielt darauf ab, Flächen in einem Radius von maximal 30 Minuten Fahr-zeit per S- oder Regional-Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof zu mobilisieren. Das trifft aktu-ell auf insgesamt 55 Kommunen zu. Daher werden diese bei der Entwicklung von neuen Wohnquartieren vorrangig in den Fokus genommen. Zugunsten kurzer Wege ist es außerdem Teil des Konzepts „Großer Frankfurter Bogen“, dass die neuen Wohnungen in der Regel in einem Umkreis von einem Kilometer entfernt vom nächsten Bahn-Haltepunkt entstehen. Ins-gesamt wird von einem Potenzial von bis zu rund 200.000 Wohneinheiten ausgegangen. 
	Der „Große Frankfurter Bogen“ orientiert sich bei seinem räumlichen Umgriff an der Schie-neninfrastruktur und zielt darauf ab, Flächen in einem Radius von maximal 30 Minuten Fahr-zeit per S- oder Regional-Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof zu mobilisieren. Das trifft aktu-ell auf insgesamt 55 Kommunen zu. Daher werden diese bei der Entwicklung von neuen Wohnquartieren vorrangig in den Fokus genommen. Zugunsten kurzer Wege ist es außerdem Teil des Konzepts „Großer Frankfurter Bogen“, dass die neuen Wohnungen in der Regel in einem Umkreis von einem Kilometer entfernt vom nächsten Bahn-Haltepunkt entstehen. Ins-gesamt wird von einem Potenzial von bis zu rund 200.000 Wohneinheiten ausgegangen. 

	In einer zweiten Phase unterstützt die Baulandoffensive die Kommunen, um ein Gebiet zu entwickeln. Hierbei handelt es sich insbesondere um Flächen mit baulichen, rechtlichen, wirt-schaftlichen oder stadtpolitischen Entwicklungshemmnissen und -risiken. 
	Seit dem Landeshaushalt 2018/2019 ist darüber hinaus in § 12 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes festgelegt, dass landeseigene Grundstücke an Gemeinden verbilligt abgegeben werden kön-nen, sofern in einem gewissen Zeitraum geförderter Wohnungsbau entsteht. 
	Die Dritte Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 enthält auch Ziele und Grundsätze für die Regionalplanung und die kommunale Bauleitplanung zur Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Erfordernisse der Siedlungsentwicklung. Um die künftige Inanspruchnahme geeigneter Flächen für Wohnsiedlungszwecke im Innen- und Au-ßenbereich zu steuern, sind in den Regionalplänen für jede Gemeinde die voraussichtlichen maximalen Wohnsiedlungsbedarfe unter Berücksichtigung der Innenentwicklungspotenziale 
	In einer zweiten Phase unterstützt die Baulandoffensive die Kommunen, um ein Gebiet zu entwickeln. Hierbei handelt es sich insbesondere um Flächen mit baulichen, rechtlichen, wirt-schaftlichen oder stadtpolitischen Entwicklungshemmnissen und -risiken. 

	Die Gesellschafterversammlung der Nassauischen Heimstätte (Landesbeteiligung 59 Pro-zent) hat die Nassauische Heimstätte verpflichtet, die Steigerung der Mietpreise der von ihr vermieteten Wohnungen durch zusätzliche besondere Maßnahmen zu begrenzen. Damit soll preiswerter Wohnraum insbesondere in hessischen Ballungsgebieten, vor allem in der Rhein-Main-Region bereitgestellt werden. Diese Verpflichtungen umfassen insbesondere die Be-grenzung von Mieterhöhungen auf fünf Prozent innerhalb von fünf Jahren für Haushalte mit geringem Einkommen, die Verlängerung von Bindungen um zehn Jahre von etwa 2.000 Woh-nungen, die zwischen 2018 und 2023 aus der Sozialbindung fallen würden, sowie die Decke-lung der Mieterhöhung nach Modernisierung auf sechs Prozent für fünf Jahre. Darüber hinaus soll die Nassauische Heimstätte anstreben, dass der Anteil des öffentlich geförderten Wohn-raums bei Bauvorhaben der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren im Durchschnitt bei 30 Prozent (in Frankfurt bei 40 Prozent) liegt. 
	i) Energetische Sanierung 
	Die Gesellschafterversammlung der Nassauischen Heimstätte (Landesbeteiligung 59 Pro-zent) hat die Nassauische Heimstätte verpflichtet, die Steigerung der Mietpreise der von ihr vermieteten Wohnungen durch zusätzliche besondere Maßnahmen zu begrenzen. Damit soll preiswerter Wohnraum insbesondere in hessischen Ballungsgebieten, vor allem in der Rhein-Main-Region bereitgestellt werden. Diese Verpflichtungen umfassen insbesondere die Be-grenzung von Mieterhöhungen auf fünf Prozent innerhalb von fünf Jahren für Haushalte mit geringem Einkommen, die Verlängerung von Bindungen um zehn Jahre von etwa 2.000 Woh-nungen, die zwischen 2018 und 2023 aus der Sozialbindung fallen würden, sowie die Decke-lung der Mieterhöhung nach Modernisierung auf sechs Prozent für fünf Jahre. Darüber hinaus soll die Nassauische Heimstätte anstreben, dass der Anteil des öffentlich geförderten Wohn-raums bei Bauvorhaben der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren im Durchschnitt bei 30 Prozent (in Frankfurt bei 40 Prozent) liegt. 

	Name 
	Name 

	Leerstands-rate 2018 in Prozent (Schwellen-wert 3,0) 
	Leerstands-rate 2018 in Prozent (Schwellen-wert 3,0) 

	Leerstands-rate 2018 in Prozent (Schwellen-wert 3,0) 
	Leerstands-rate 2018 in Prozent (Schwellen-wert 3,0) 

	Leerstands-rate 2018 in Prozent (Schwellen-wert 3,0) 
	Leerstands-rate 2018 in Prozent (Schwellen-wert 3,0) 

	Die Gemeinde Biebesheim am Rhein erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fünf Indikatoren. Im Zeitraum von 2020 bis 2024 werden zwar circa 135 neue Wohnein-heiten errichtet. Aufgrund des starken Zuzugs in den Jahren 2014 bis 2018 sieht die Gemeinde ihre Wohnungssituation aber als sehr angespannt an. Freier Wohnraum ist in der Gemeinde knapp. Es gibt sehr wenig Leerstände und auch Baugrundstücke stehen gegenwärtig nicht mehr zur Verfügung. 
	Bischofsheim 
	Darmstadt 
	Die Gemeinde Biebesheim am Rhein erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fünf Indikatoren. Im Zeitraum von 2020 bis 2024 werden zwar circa 135 neue Wohnein-heiten errichtet. Aufgrund des starken Zuzugs in den Jahren 2014 bis 2018 sieht die Gemeinde ihre Wohnungssituation aber als sehr angespannt an. Freier Wohnraum ist in der Gemeinde knapp. Es gibt sehr wenig Leerstände und auch Baugrundstücke stehen gegenwärtig nicht mehr zur Verfügung. 

	Eltville am Rhein  
	Die Stadt Eltville am Rhein erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei von fünf Indikatoren. Die Stadt erfüllt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensität im erweiterten Betrachtungsraum vier von fünf Indikatoren. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der 
	Eltville am Rhein  

	Griesheim 
	Die Stadt Griesheim erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung fünf von fünf Indika-toren. Bis 2030 entstehen auf der Konversionsfläche Südost in der Stadt circa 300 Wohnein-heiten. Die Gemeinde berichtet jedoch von einer weiter gestiegenen Zuzugsrate, sodass die zukünftig entstehenden Wohneinheiten sowie die gestiegene Anzahl an Baugenehmigungen kurzfristig nicht ausreichend sein werden, um die angespannte Situation auf dem Wohnungs-markt hinreichend zu entspannen. Zudem ist die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haus-halte in den letzten zwei Jahren gestiegen. Aufgrund des sehr hohen Mietniveaus haben Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen große Schwierigkeiten bezahlbaren Wohn-raum zu finden. 
	Griesheim 

	Die Stadt Heusenstamm erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei von fünf Indikatoren. Die Stadt erfüllt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensität im erweiterten Betrachtungsraum vier von fünf Indikatoren. Bis 2025 sollen circa 570 neue Wohneinheiten entstehen. Durch Nachverdichtungsprojekte werden bis 2023 circa 80 neue Wohneinheiten geschaffen. Dementsprechend ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Woh-nungsbaugenehmigungen gestiegen. Die geplanten Wohneinheiten werden aber nicht den vom Regionalverband FrankfurtRheinMain ermittelten Gesamtwohnungsbedarf bis 2030 von 1.276 Wohneinheiten abdecken. Zusätzlicher Druck auf den Wohnungsmarkt wird durch die vom Gutachterausschuss ermittelten gestiegen Bodenrichtwerte und den gestiegenen Zuzug in die Gemeinde ausgeübt. Ebenso ist die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte in den letzten zwei Jahren gestiegen. Nach Einschätzung der Stadt ist auch in den kommenden Jahren von einem angespannten Wohnungsmarkt auszugehen. 
	Kelkheim (Taunus) 
	Die Stadt Heusenstamm erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei von fünf Indikatoren. Die Stadt erfüllt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensität im erweiterten Betrachtungsraum vier von fünf Indikatoren. Bis 2025 sollen circa 570 neue Wohneinheiten entstehen. Durch Nachverdichtungsprojekte werden bis 2023 circa 80 neue Wohneinheiten geschaffen. Dementsprechend ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Woh-nungsbaugenehmigungen gestiegen. Die geplanten Wohneinheiten werden aber nicht den vom Regionalverband FrankfurtRheinMain ermittelten Gesamtwohnungsbedarf bis 2030 von 1.276 Wohneinheiten abdecken. Zusätzlicher Druck auf den Wohnungsmarkt wird durch die vom Gutachterausschuss ermittelten gestiegen Bodenrichtwerte und den gestiegenen Zuzug in die Gemeinde ausgeübt. Ebenso ist die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte in den letzten zwei Jahren gestiegen. Nach Einschätzung der Stadt ist auch in den kommenden Jahren von einem angespannten Wohnungsmarkt auszugehen. 

	Die Stadt Langen (Hessen) erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei von fünf Indikatoren. Die Stadt erfüllt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensität im erweiterten Betrachtungsraum vier von fünf Indikatoren. Von 2018 bis 2024 entstanden bzw. entstehen circa 2.200 neue Wohneinheiten in der Stadt. Bis 2024 sollen circa 300 weitere Wohneinheiten im Rahmen der Nachverdichtung fertiggestellt werden. Zusätzlich dazu plant die Stadt für circa 14 Wohneinheiten Belegungsrechte zu erwerben. Diese umfangreichen Wohnungsbaupro-jekte reichen nach dem Bericht der Stadt nicht aus, um die enorme Nachfrage nach Wohnun-gen auszugleichen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Ebenso ist der Zuzug in die Stadt gestiegen. Der Wohnungsmarkt wird daher als angespannt bewertet. 
	Die Stadt Langen (Hessen) erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung nur noch drei von fünf Indikatoren. Die Stadt erfüllt jedoch mit dem Kriterium Neubauintensität im erweiterten Betrachtungsraum vier von fünf Indikatoren. Von 2018 bis 2024 entstanden bzw. entstehen circa 2.200 neue Wohneinheiten in der Stadt. Bis 2024 sollen circa 300 weitere Wohneinheiten im Rahmen der Nachverdichtung fertiggestellt werden. Zusätzlich dazu plant die Stadt für circa 14 Wohneinheiten Belegungsrechte zu erwerben. Diese umfangreichen Wohnungsbaupro-jekte reichen nach dem Bericht der Stadt nicht aus, um die enorme Nachfrage nach Wohnun-gen auszugleichen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Ebenso ist der Zuzug in die Stadt gestiegen. Der Wohnungsmarkt wird daher als angespannt bewertet. 

	Die Stadt Marburg erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von fünf Indikatoren. Durch Neubau werden bis 2020/21 rund 1.050 Wohneinheiten entstehen. Zusätz-lich dazu entstehen bis 2023/24 rund 550 weitere Wohneinheiten als Konversionsprojekte. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gestiegen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gleichbleibend. Der Zuzug in die Gemeinde und die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind aber gestiegen. Trotz der neuen Wohneinheiten übersteigt die Nachfrage das Angebot an bezahlbarem Wohnraum. So fehlen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in den nächsten Jahren noch circa 300 bis 400 Wohneinheiten. 
	Mörfelden-Walldorf 
	Die Stadt Marburg erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von fünf Indikatoren. Durch Neubau werden bis 2020/21 rund 1.050 Wohneinheiten entstehen. Zusätz-lich dazu entstehen bis 2023/24 rund 550 weitere Wohneinheiten als Konversionsprojekte. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gestiegen. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gleichbleibend. Der Zuzug in die Gemeinde und die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind aber gestiegen. Trotz der neuen Wohneinheiten übersteigt die Nachfrage das Angebot an bezahlbarem Wohnraum. So fehlen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in den nächsten Jahren noch circa 300 bis 400 Wohneinheiten. 

	Nidderau 
	Die Stadt Nidderau erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung weiterhin vier von fünf Indikatoren. Frühestens in fünf Jahren wird durch die Entwicklung zwei neuer Baugebiete mit dem Bau von rund 690 neuen Wohneinheiten begonnen werden. Dies wird kurzfristig nicht zur Entspannung des Wohnungsmarktes führen. Dies liegt auch an dem gestiegenen Zuzug in die Stadt und dem Anstieg der sozialwohnungssuchenden Haushalte. Zusätzlich dazu sind auch die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Die Stadt verzeich-net seit Jahren durch die attraktive Lage und die Nähe zur Stadt Frankfurt am Main eine hohe Nachfrage nach Wohnraum und insbesondere nach preiswertem städtischem Wohnraum. 
	Nidderau 

	Die Stadt Rüsselsheim am Main erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fünf Indikatoren. In den nächsten drei Jahren werden zwar circa 1.900 Wohneinheiten durch Neubau und Nachverdichtung entstehen. Zudem sind im Opel Altwerk Wohneinheiten mit ei-ner Gesamtfläche von 15.000 qm in Planung. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Zahl von Wohnungsbaugenehmigungen sind gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gut-achterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der sozial-wohnungssuchenden Haushalte sind ebenso gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten für circa 131 Wohnungen ist geplant. Trotz dieser Maßnahmen bewertet die Stadt den Woh-nungsmarkt als zunehmend angespannt. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 befanden sich circa 1.600 Personen auf der Wohnungsbewerberliste der städtischen Wohnungsbaugesell-schaft, davon 350 Personen mit Wohnberechtigungsschein. Im Fall öffentlich geförderter Woh-nungen lag die Wartezeit in 2019 bei 24 Monaten (1-3 Zimmer) und 22 Monaten (>= 4 Zim-mer). Laut Marktmietenbericht aus 2019 sind die Quadratmeterpreise gegenüber 2012 um 20 Prozent gestiegen. Die Neubau- und Nachverdichtungsprojekte werden frühestens in einigen Jahren zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen. 
	Die Stadt Rüsselsheim am Main erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fünf Indikatoren. In den nächsten drei Jahren werden zwar circa 1.900 Wohneinheiten durch Neubau und Nachverdichtung entstehen. Zudem sind im Opel Altwerk Wohneinheiten mit ei-ner Gesamtfläche von 15.000 qm in Planung. Die Zahl fertiggestellter Wohnungen sowie die Zahl von Wohnungsbaugenehmigungen sind gestiegen. Allerdings sind auch die vom Gut-achterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der sozial-wohnungssuchenden Haushalte sind ebenso gestiegen. Der Erwerb von Belegungsrechten für circa 131 Wohnungen ist geplant. Trotz dieser Maßnahmen bewertet die Stadt den Woh-nungsmarkt als zunehmend angespannt. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 befanden sich circa 1.600 Personen auf der Wohnungsbewerberliste der städtischen Wohnungsbaugesell-schaft, davon 350 Personen mit Wohnberechtigungsschein. Im Fall öffentlich geförderter Woh-nungen lag die Wartezeit in 2019 bei 24 Monaten (1-3 Zimmer) und 22 Monaten (>= 4 Zim-mer). Laut Marktmietenbericht aus 2019 sind die Quadratmeterpreise gegenüber 2012 um 20 Prozent gestiegen. Die Neubau- und Nachverdichtungsprojekte werden frühestens in einigen Jahren zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen. 

	Die Stadt Viernheim erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fünf Indika-toren. Es sollen circa 234 Wohneinheiten in einem Neubaugebiet entstehen. Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gleichbleibend. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind auch gestiegen. Der Erwerb von Belegungs-rechten für circa 55 Wohnungen ist geplant. Die stetige Nachfrage nach Baugrundstücken für eine Wohnbebauung kann aktuell nur bedingt im Bereich bestehender Baugebiete gedeckt werden. Für die Stadt Viernheim werden auch längerfristig Bevölkerungszuwächse prognos-tiziert. 
	Walluf 
	Die Stadt Viernheim erfüllt anhand der wissenschaftlichen Untersuchung vier von fünf Indika-toren. Es sollen circa 234 Wohneinheiten in einem Neubaugebiet entstehen. Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen und der Wohnungsbaugenehmigungen ist gleichbleibend. Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte sind gestiegen. Der Zuzug und die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte sind auch gestiegen. Der Erwerb von Belegungs-rechten für circa 55 Wohnungen ist geplant. Die stetige Nachfrage nach Baugrundstücken für eine Wohnbebauung kann aktuell nur bedingt im Bereich bestehender Baugebiete gedeckt werden. Für die Stadt Viernheim werden auch längerfristig Bevölkerungszuwächse prognos-tiziert. 

	1. Mittlere rechnerische Preissteigerungsrate der Angebotsbasismiete für eine Standardwoh-nung im Zeitraum 2014 bis 2019. Die Veränderung der Angebotsmieten darf dabei die jährliche Veränderung der mittleren Angebotsmiete in den hessischen Gemeinden (5 %) nicht überschreiten. 
	2. Mittelwert der rechnerischen Angebotsbasismiete für eine Standardwohnung im Zeitraum 2015 bis 2019. Hierbei muss das Mietenniveau des Gemeindeteils unterhalb des Mietni-veaus der Gesamtgemeinde liegen. 
	1. Mittlere rechnerische Preissteigerungsrate der Angebotsbasismiete für eine Standardwoh-nung im Zeitraum 2014 bis 2019. Die Veränderung der Angebotsmieten darf dabei die jährliche Veränderung der mittleren Angebotsmiete in den hessischen Gemeinden (5 %) nicht überschreiten. 

	Mit der Übergangsregelung in § 2 Abs. 4 wird sichergestellt, dass die bislang geltende Kündi-gungssperrfrist von acht Jahren für die Gebiete der Gemeinden Hattersheim am Main, Hof-heim am Taunus, Kassel und Oberursel (Taunus), deren Wohnungsmärkte nicht mehr als angespannt anzusehen sind, weiter gilt, sofern das vermietete Wohnungseigentum vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung veräußert wurde. Für bestehende Mietverhältnisse soll in die-sem Fall nicht die kürzere Kündigungssperrfrist von drei Jahren nach § 577a Abs. 1 BGB gel-ten. Hierdurch werden die Mieterinnen und Mieter geschützt, die im Vertrauen auf die bislang geltende achtjährige Kündigungssperrfrist auf den Erwerb der Wohnung verzichtet haben. Die Übergangsregelung ist auch gegenüber der Erwerberin und dem Erwerber vertretbar, da noch beim Erwerb des umgewandelten Wohnraums die verlängerte Kündigungsbeschränkungsfrist von acht Jahren galt. 
	Mit der Übergangsregelung in § 2 Abs. 4 wird sichergestellt, dass die bislang geltende Kündi-gungssperrfrist von acht Jahren für die Gebiete der Gemeinden Hattersheim am Main, Hof-heim am Taunus, Kassel und Oberursel (Taunus), deren Wohnungsmärkte nicht mehr als angespannt anzusehen sind, weiter gilt, sofern das vermietete Wohnungseigentum vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung veräußert wurde. Für bestehende Mietverhältnisse soll in die-sem Fall nicht die kürzere Kündigungssperrfrist von drei Jahren nach § 577a Abs. 1 BGB gel-ten. Hierdurch werden die Mieterinnen und Mieter geschützt, die im Vertrauen auf die bislang geltende achtjährige Kündigungssperrfrist auf den Erwerb der Wohnung verzichtet haben. Die Übergangsregelung ist auch gegenüber der Erwerberin und dem Erwerber vertretbar, da noch beim Erwerb des umgewandelten Wohnraums die verlängerte Kündigungsbeschränkungsfrist von acht Jahren galt. 

	Artikel 2  
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
	Der Bundesgesetzgeber hat die Verordnungsermächtigung für die Landesregierungen in § 556d Abs. 2 Satz 1 BGB zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163) zur Bestimmung angespannter Wohnungsmärkte zum 31. Dezember 2029 verlängert (vgl. § 556d Abs. 2 Satz 4 BGB). Die Gebietskulisse der angespannten Wohnungsmärkte wird anhand neuer statistischer Daten evaluiert werden. Daher wird die Mieterschutzverordnung aus dem Jahr 2020 unter Beibehaltung der bisherigen Gebietskulisse zunächst bis zum 25. November 2026 verlängert. 
	Artikel 2  
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